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GI leitsölze

Wirksomkeit der Prozeßhondlung / Vertreter / kein Vertretungshinweis
Für die Wirksomkeit der Prozeßhondlung eines gemöß S53 BRAO ols Vertreter be-
stellten Rechtsonwolts reicht es qus, wenn sein Hondeln ols Vertreter sich ous den
U mstönden hin reichend deutlich erken nbq r erg ibt.
(BGH, Beschl.v. 9.2.1993 - Xl ZB 2/931

Anmerkr.rng:
Der zweckmößige Hinweis im Schriftsotz, ,,ols omtlich bestellter Vertreter" zu unter-
schreiben fehlte. Der beim OLG zugelossene Rechlsonwolt hotte dos Rechtsmittel ein.
legt, der Sozius, welcher nur beim LG zugelossen wor, hotte ihn begründet.

Der BGH führt ous, Wenn der Rechtsonwolt S. dos von Rechtsqnwolt H. eingelegte
Rechtsmitiel in einem Schriftsotz begründete, der den gemeinsomen Stempel beider
Anwölte trug, so konnten {ür dos Gericht wie für den Proze0gegner keine begründeten
Zweifel doron bestehen, doß er dobei in Vertretung für Rechtsonwolt H. hondeln wollte.
Jede ondere Deutung unterstellt ihm den Willen zu einer eindeutig unzulössigen Proze0-
hondlung und verstößi domit gegen den Auslegungsgrundsotz, do{) im Zweifel dos-
ienige gewollt ist, wos noch den Moßstöben der Rechtsordnung vernünfiig ist und der
recht verstondenen lnteressenloge entspricht (Senoisbeschl. v. B.l0.l99l - Xl ZB 6/91:
BGHR ZPO $ 5ZZ Auslegung 1 m.wNochw.).

H oftung des Vergleichsverwo lters / bestötigte Wo renbestellung
Zur Hoftung des Vergleichsverwolter, der dem Lie{eronien des Vergleichsschuldners ou{
Anfroge bestötigt, do0 er einen Auftrog des Vergleichsschuldners ,,bedenkenlos" ous-
führen konn.
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 6.2.1991 - 6 U 90/90 - NJW-RR 1992,13111

Anwoltspflichten / Vergleichsobschluß I Mqndonleninteressen
I . Bei der Beurieilung der Froge, ob ein Anwolt im Zusommenhong mit einem Vergleichs-

obschluß die ihm obliegenden Pflichten schuldhoft verletzt hoi, dorf keine Ex-posi-
Beirochtung vorgenommen werden. Moflgebend ist vielmehr die Situotion, die sich
dem Anwolt im Zeitpunkt des Vergleichsobschlusses dorbietet und in der er olle
Foktoren sorgfaltig gegeneinonder onzuwögen und unter Beochtung des Grund-
sotzzes des sicheren und gefohrlosen Wegs zu gewichten und in einen Rot on den
Mondonten umzumünzen hot.

2. EinAnwolt,derzu einemVergleich röt, mu0obwögen,obdieserdenwohlverstonde-
nen lnteressen seines Mondonten genügf er muß dqbei ouf Bedenken oder ouf die
seinem Mondonten durch den vorgesehenen Vergleich entstehenden nochteiligen
Folgen hinweisen. Er dorf nichtohneweiteres einen Vergleich empfehlen, vorschlogen
oder gor selbst unwiderruflich obschließen, wenn noch der Prozeflloge eine be-
gründete Aussicht besteht, do0 im Foll der Entscheidung ein günstigeres Ergebnis zu
erzielen ist, zumindest muß der Anwolt bei seiner Berotung dqrouf hinweisen.

(OLG Homm, Urt.v. 18.2.1992 - 28 U'209/91 - VersR 1992,14041
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Kündigungsrecht
des Mondolsverlroges
- feste Bezüge
- fristlose Kündigung des 9627 Abs. I BGB
- Anmerkung
{BGH, Urt.v. 13.1.1993 - Vlll ZR 112/921

Leitsotz:

Entgelte, die von oußervertroglichen Entwicklungen obhöngen und
desholb der Höhe noch schwonken, sind keine festen Bezüge im Sinne
des E 627 Abs. I BGB.

Aus'den Gründen:

l. Zutreffend und von der Revision unbeonstondetwertet dos Berufungs-
gerichtden Monogementvertrog der Porteien ols Dienstuerhöltnis, dos
kein Arbeitsverhöltnis im Sinne des $ 622 BGB ist und den Klöger zur
Leistung von Diensten höherer Art verpflichtete, die oufgrund beson-
deren Vertrouens übertrogen zu werden pflegen (vgl. BGH, Urt.v.
28.10.1982 - lZR134/80: NJW l9B3,ll9l unter ll i).

ll. Dos domit in Betrocht kommende Kündigungsrecht noch $ 627 Abs.l
BGB hoben die Porteien noch den Feststellungen des Berufungs-
gerichts nicht obbedungen. Dos nimmt die Revision hin. Rechtsfehler
sind insoweit ouch nicht ersichtlich.

lll. Dos Kündigungsrecht der Beklogten höngt mithin ollein dovon ob, ob
der Klöger in einem douernden Dienstverhöltnis mit festen Bezügen
stond.

l. Dos erste dieser beiden Merkmole, die erst zusommen dos Kündi-
gungsrecht ousschlie0en (BGHZ 47, 303,305), hot dos Berufungs-
gericht im Hinblick ouf die funflohrige Vertrogsloufzeit rechtsfehlerfrei
beioht (vgl. dozu BGHZ 47,303,30490,280,2A; Urt.v.28.2.19BS -
lXZR92/84: NJW 1985,2585 unter lll 2 und v. 

,l9.11.1992 - IXZR
77/92, zur Veröffentlichung bestimmt, unter ll 2 ol. Auch die Revision
loßt dos - ols ihr günstig - gelten.

2. o) Noch Auffossung des Berufungsgerichts stonden dem Klöger
iedoch noch dem Monogementvertrog keine festen Bezüge im
Sinne des 9 A7 Abs. I BGB zu. Bezüge in schwonkender, nicht ver-
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troglich fesigelegter Höhe, wie sie der Klöger bezogen hobe, erfüllten
dieses Merkmol nur donn, wenn ein bestimmtes Mindesteinkommen
go ro ntiert sei, woro n es hier feh le. Ob,,u nter normo len U mstö nden ein
gewisses regelmößiges Einkommen erzielt" werde, worouf in der Kom-
mentorliterotur u. o. obgestellt werdg könne für sich ollein nicht ent-
scheidend sein, weil ein solches Einkommen ouch durch Provisionen
oder poriiorische Vergüiungen erzielt werden könne, die nicht zu den
festen Bezügen im Sinnedes $ 62ZAbs.l BGBzöhlten. Entscheidend sei
viel meh r, ob d ie vertro g I iche Verg ü tu n g sregel u n g d em Dienstverpf I ich-
teten ous sich herous ein festes Mindesteinkommen sichere und seine
Entlohnung nicht von oußervertroglichen Entwicklungen obhönge.
Diese Voroussetzungen erfulle der Monogemenfuertrog der Porieien
nicht. Die Entlohnung des Klögers seivielmehr moßgeblich von ot'o ?r-
vertroglichen Momenten, der Anzohl der Auftritte der Beklogten und
ihren dobeierzielten Einnohmen, obhöngig gewesen. Mit regelmö0i-
gen Einkünften hobe der Klöger nur oufgrund der fur die Zukunlt zu
orwo rtenden En go gements-Entwicklu ng rech nen d ü rfen. Er sei iedoch
vertroglich nichtdogegen obgesichertgewesen, doß die Gruppe sich
ouflöse oder ihre öffentlichen Auftritte ous onderen Gründen reduziere
oder gonz einstelle.

b) Dos he lt den Angriffen der Revision stond.

oo) Der geseizgeberische Grund fur die gegenübe r 9 626 BGB erleich-
terte, iederzeiiige Lösungsmög lichkeit eines Dienstverhöltnisses im
Sinne des $ 627 BGB liegt, wie ouch die Revision nicht verkenni,
in dem ,,besonderen Vertrouen'j von dem derortige Dienstverhölt-
nisse getrogen werden. Dieses konn schon durch unwögbore Um-
stönde und rotionql nicht begründbore Empfindungen gestört wer-
den, die obiehiv keinen wichtigen Grund zur Kündigung dorst-.,en.
Bei derortigen, gonz ouf persönliches Vertrouen ousgerichteten
Dienstverhö ltnisses sol I die Freiheit der persön lichen Entschließung
eines ieden Teils im weitesten Ausmoß gewöhrleistetwerden (BGH,
U rt. v. lB. 10. l9B4 - lXZRlA /84 : NJW 19 86, 3731. Ei ne Ausno h m e hot
der Geseizgeber nur für den Foll vorgesehen, doß der Diensfuer-
pflichtete ouf löngere Sicht eine stöndige Töiigkeit zu entfolten hot
und dofür eine ouf Douer vereinborte bestimmie Entlohnung erhölt
(Stoudinger/Neumonn, BGB. 12. Au{|., Rdnry Ermon/Honou, BGB,
B. Aufl., Rdnr:6; BGB-RGRK-Corts,12. Avfl., Rdnr.l0, ie zu $ 6221. Nur
in diesen Föllen ist es gerechtfertigt, dem Vertrouen des Dienst-
verpflichteten ouf seine Existenzsicherung Vorrong vor dem Schuiz
der Entschlie0ungsfreiheii des Dienstberechtigten einzuröumen
(vgl. MünchKomm-Schwerdtner; BGB, 2. Aufl., $ 627, Rdnr.l). Ent-
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a

scheidend für die Annohme fester Bezüge im Sinne des $ 627Abs. I
BGB ist domit, ob der Dienstberechtigte sich dorquf verlqssen konn,
doß ihm ouf löngere Sicht bestimmte, von vornherein festgelegte
Betröge ols Dienstbezüge in einem Umfong zufließen werden, doß
sie die Grundloge seines wirtschoftlichen Doseins bilden können
(vgl. RGZ 146,116,112). Den Gegensotz stellen Entgelte dor, die von
oußervertroglichen Entwicklungen obhöngen und desholb der
Höhe noch schwonken (BGH, Urt.v. 19.11.1992 o.o.O. unter ll 2b;
Ermo n/Ho no u o.o.O., Rd n r. 6; Sto ud inger/Neu mo n n o.o.O., Rd n n

l2l. Sie sind nur insoweit feste Bezüge, ols dem Dienstuerpflichteten
ei n besti m mtes Min destei n ko m m en g o ro ntiert ist (Sto u d i n g erl Neu-
monn o.o.O., Rdnr.12; BGB-RGRK-Corts o.o.O., Rdnr.l0). Denn nur in
diesem Folle konn der Diensiverpflichtete sich ouf die Zohlung eines
bestimmten, nömlich des gorontierten Mindestbetroges verlossen
und diesen für seine Existenzsicherung fest einplonen. Einkünfte,
deren (Mindest-) Höhe nicht im vorous feststeht und die demgemöß
schwonken und im ungünstigsten Folle sogorgonz ousbleiben kön-
nen, sind demnoch keine fesien Bezüge im Sinne des5627 Abs. I
BGB (BGH, Urt.v.19.11.1992 o.o.O.l. Denn ihr Bezug ist mindestens
der Höhe noch ungewiß und konn desholb nicht Grundloge der
Existenzsicherungsplonung des Diensfuerpflichteten sein. Domit
fehlt es on der Ausnohmesituotion, fur die ollein noch dem Willen
des Gesetzgebers die lederzeitige freie Lösungsmöglichkeit noch
9627 Abs.l BGB ousgeschlossen sein soll.

bb) So liegt es im Streitfoll. Noch derVergütungsregelung des Monoge-
menfuertroges stond dem Klöger weder ein besiimmter Betrog ols
Vergüiung zu noch wor ihm ein Mindesteinkommen gorontiert. Die
Höhe seiner Vergütung hing vielmehr von oußervertroglichen Um-
stönden, nömlich dovon ob, ob und wie houfig die Beklogten
öffentlich ouftroien und welche Gogen sie dofür bezogen.

Auch die Revision bezweifelt dos nicht, meint indessen, der Höhe
noch schwonkende Einnohmen müßten ols fesie Bezüge ongese-
hen werden, wenn sie dem Glöubiger in der Vergongenheit ein
,,regelmößiges Einkommen in durchschnittlicher Höhe" verschoflt
hötten und er mit einem solchen ouch für die Zukunft rechnen könne.
Auch ein Dienstverpflichtetel der schwonkende, ,,im Durchschnitt
ober regelmößige" Einkünfte - etwo ous Provisionen - erziele,
könne ouf ein regelmößiges Einkommen vertrouen und sei in diesem
Vertrouen schutzwürdig. Dos treffe iedenfolls donn zu, wenn er ouf-
grund der bisherigen Geschöftsentwicklung unter normolen,
gleichbleibenden Umstönden ouch für die Zukunft mit Einkünften in
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der bisher durchschnittlich erzielten Höhe rechnen könne. So verholte es
sich hier. Der Klöger hobe in den Johren l9BZ bis l9B9 bei durchschnittlich
funf Auftritten der Beklogten ein Johresdurchschnittseinkommen von
110.000 DM erzielt. Spötestens zum Johresende l9B9 hobe er mii einem
regelmöfligen Einkommen in dieser Höhe ouch für die Restdouer des
Monogemenfuertroges rechnen können. Die Gefohr einer Reduzierung
der öffentlichen Auftritte der Beklogten müsse dobei oußer Betrocht blei-
ben. Für die Beurteilung derzu erwortenden regelmößigen Einkünfte sei
nicht ouf solche ,,Ausnohmefölle'j vielmehr ouf die durchschnittliche
geschöftliche Weiterentwicklung unter gleichbleibenden Umstönden
obzustellen.

Dem vermog der erkennende Senoi nicht zu folgen. Die Einkommens-
erwortung des Klögers oufgrund des Monogemenfuertroges der Porteien
ist mit einem Anspruch ouf feste Bezüge nicht vergleichbor. Ander ls

dieser höngt die Froge, ob und in welcher Höhe dem Klöger für die Rest
loufzeit des Monogemenfuertroges Vergütungen zugeflossen wören,
dovon ob, ob und in welchem Umfong die Beklogten weiterhin öffentlich
ouftreten und welche Einnohmen sie dobeierzielen würden. lnsofern mog
die Erwortung noheliegen, doD die Anzohl der Auftritte und die Hohe
derGogen der Beklogten sich im bisher üblichen Rohmen holten werden;
dorouf verlosen konnte sich der Klöger ober nicht. Dos Berufunqsqericht
weist mit Recht dorou{ hin, dofl vielerlei Gründe die Beklogten veron-
lossen könnien, ihre öffentlichen Auftritf ezu reduzieren oder gor gonz ein-
zustellen. Solche Uberlegungen können bei der Erwerbsprognose ous
der Sicht des Klögers vernünftigerweise nicht unberücksichtigt bleiben,
ouch wenn eine überwiegende Wohrscheinlichkeit dofür sprechen mog,
doß Auftritte und Einnohmen der Beklogien nicht unter dos Niveou der
Johre 19BZ bis l9B9 obsinken würden. Dos Vertrouen des Klögers ouf den
unverönderten Fortbesiond derienigen Umstönde, von denen seir '/er-
g ütu ngso nspruch o bhing, ko n n o ber nicht g leichgesetzt werden mit oem
Vertro uen o uf den fortdo uernden Bezug einer bestim mten, der Höhe noch
feststehenden Verg ütung, die dem DiensVerpflichteten unmittelbo r ouf-
g ru nd dervertro g lichen Verg ütu ngsregel u ng u nd u n beeinflußtvon o ußer-
vertroglichen Umstönden zusteht. Es konn desholb ouch nicht in gleichem
Moße schutzwürdig sein wie dos Vertrouen ouf die Fortdouer fester
Bezüge.

An merku ng, Die Entscheid u n g entspricht der Kü nd ig u ngsrechtsprechu n g
bei Anwolts- und Steuerberotervertrögen (BGH Gll9B7,35 betrifFt RA-
Vertrog; OLG Koln Gl l/B5r AG Sinzig Gll9B7,l0B). Dem Recht zur frist-
losen Kündigung durch den Mondonten konn entgongen werden, wenn
vertroglich feste Kündigungsfrisien vereinbort werden. Dies sollte nicht in
Formuloren geschehen.
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Anwqltshoftung
- Do uerschuldverhö ltnis
- Al leinvertriebsvertro g
- Teilkundigung
- Veriöhrungsbeginn, $ 5l BRAO
(BGH, Urt.v. 5.11.1992 - lX ZR 200/911

Leitsötze:

Die Teilkündigung eines Vertrcges ist grundsötzlich unwirksom.

Zum Beginn der Veriöhrung eines Ersotzonspruchs gegen einen Rechts-
onwolt wegen fehlerhofter Berotung im Zusommenhong mit der Teil-
kündig u ng eines Vertro ges.

Totbestond:

Die Klögerin verlongt von den beklogien, in einer Sozietöt verbundenen
Rechtso nwö lten Scho d enersotz wegen feh lerhofter Berotu n g.

Die Klögerin schloß mitderO. GmbH Orthopödiebedorf in K. {forton, O.)
om l.l0.l9B5 einen Vertrog, durch den die Klögerin den ousschließlichen
Vertrieb eines von der O. zu liefernden Kunststoffmoteriols im Bereich der
Orthopödie-Schuhtechnik übernohm. ln diesem Vertrog heißt es u. o.,

B. Dieser Vertrog ist gültig ob 1.10.1985.

Der Vertrog konn mit einer Kündigungsfrist von 6 Monoien zum
Johresende, erstmols zum 31.12.1987, gekundigt werden.

9. Dem Vertrog liegt eine Mindestobnohme von monotlich 250 qm
6 mm-Ploiten oder eine entsprechende Aufteilung in onderen
Plottenstö rken und/oder Rohlingen zug ru nde.

10. Sollte sich einer der Vertrogspunkte öndern oder wegfollen, be-
holten die onderen Vertrogspunkte ihre Gültigkeit.

1 1 .Vertro g sö nderu n gen bed ü rfen der Sch riftform.

MitSchreiben vom B.4.1986worf die Klögerin derO.vor; dos ousschließ-
liche Vertriebsrecht in zwei Follen verletzt zu hoben. ln diesem Schreiben
heißt es u. o.'
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Entscheidend hierbei ist, doß wir durch diesen vertrogswidrigen
Zustond erheblich weniger O.-Moteriol ols geplont verkoufen und
wir somit o b sofort nicht meh r bereit sind, d ie vertro g lich go ro ntierte
Mindestobnohmemen ge zu beziehen.

Wir erworten von lhnen'

I . Eine schriftliche Zusicherung, doß der $ 9 ob 1.4.1986 oufgeho-
ben und somit nicht mehr Vertrogsbestondteil ist.

2. Eine schriftliche Zusicherung, doß die von uns dorgelegten
Vertrogssiörungen zuireffend sind und Sie ob sofort diese rück-
göngig mochen.

Die O. bestritt mit onwoltlichem Schreiben v. lO.4.1986 ein vertrog ld-
riges Verholten und bestond ouf Vertrogserfüllung durch die Klögerin.

Diese bekröftigte mit Schreiben on die O. v.14.4.1986 den Vorwurf des
Vertrogsbruchs und teilte u. o. {olgendes mit'

Doß fur den Monot April '86 noch keine Bestellung oufgegeben
wurde, ist richtig, do dies noch den Vorföllen, diewirom 8.4.1986 in
unserem Schreiben on die Fo. O. dorlegien, einer KIörurrg beclurlieir
und leider noch immer bedür{en.

Ob unter Berücksichtigung ollervorgenonnten Umstönde die Fo. O.
einen Rechtsonspruch ouf Schodenersotz wegen nicht erfolgter
Mindestobnohmemengen hot, ist frog lich.

Der Beklogte zu l) schrieb ols Vertreter der Klögerin om 14.5.1986 der O.
u. o. folgendes,

Unter Bezugnohme ouf die beigefügteVollmocht kündigen r, hier-
mit Ziffer 9 des vorgenonnten Vertroges mit sofortiger Wirkung.

AnloD für diese Kündigung sind die umfongreichen Vertrogsstörun-
gen lhrerseits, die nicht mehr hingenommen werden können. lnso-
weii nehmen wirzunöchst Bezug ouf den bisherigen Schriftverkehr:

Sömtliche der in derVorkorrespondenz sowie in diesem Schreiben
genonnten Vertrogsstörungen mochen deutlich, da$ Tifler 9 des
Vertroges nicht oufrechterholien werden konn. Stottdessen bietet
u nsere Mo ndo ntschoft o n, doß zuku nftig Bestel I u ngen noch Bedo rf
vorgenommen werden. So wöre der gesomie Vertrogszweck unter
Berücksichiigung der von lhnen zu verontwortenden Vertrogs-
störungen weiterhin gewö hrleistet.
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Mit onwoltlichen Schreiben on die Beklogten v.26.5.1986 und 5.6.1986
wies die O. die Kündigung zurück, bestond ouf Erfüllung der Abnohme-
pflicht und schlug zur Vermeidung eines Rechtsstreits vor, ihr - der O. -
ein eigenes Vertriebsrecht einzuröUffieo; in dem Schreiben v.26.5.1986
hei0t es u. o.,

Am Ronde mocheich noch dorouf oufmerksom,doß mein Mondont
es sich vorbehölt, ebenfolls den Vertrog zu kündigen, und zwor
vollstöndig.

Grund für diese Kündigung ist, doß lhre Mondontschoft entgegen
Zil+. 9 die Mindestobnohme ouch für die Vergongenheit bereits
(Monote Jonuor bis Februor) nicht nochgekommen ist. Domit konn
ober noch diesseitiger Ansicht lhrer Mondontschoft ouch nicht
gedient sein, weil dodurch ouch dos Exclusivitötsrecht wegfollt.

Der Beklogie zu l) ontwortete mit Schreiben v. 10. 6.1986, doß es bei der
Kündigung der Nr. 9 des Vertroges bleiben müsse.

Die O. verlongte mit der om 22.7.1986 zugestellten Kloge im Vorprozeß
von der Klögerin des vorliegenden Rechtsstreits die Vergütung von
Worenlieferungen und eine Entschödigung wegen Verletzung der Min-
desto bnc hmepflicht sowie die Feststellung, doß die Vertrogspo rtnerin
mit ihrer Bestellung im Verzuge ist. ln ihrer Klogeerwiderung v. 13. B.1986,
der O. zugegongen om lB.9.1986, kundigte die Klogerin des vorliegen-
den Rechtsstreits, vertreten durch den Beklogten zu ll,,,rein vorsorglich . . .

nunmehr den gesomten Verirog fristlos mit sofortiger Wirkung'1 Diese
Kündigung wurde wiederholt mit Schreiben v. 18.9.1986, dos die O. om
19. 9.19B6erh ielt. Mit o nwo ltl ichem Sch rei ben o n d ie Klö g erin v. 25. 9.1986
kundigte die O. den Vertrog, weil die Klegerin ihre Mindestobnohme-
pflicht verletzt und versucht hobe, sich onderweitig Moteriol zu be-
schoffen.

Die Klögerin des vorliegenden Rechtssireits wurde im Vorprozeß durch
dos Londgerichtverurteilt,on die O.67.397,89 DM nebstZinsen zu zohlen
und sie von einer Verbindlichkeii in Höhe von 2.000 DM freizustellen.
Noch Zustellung dieses Urteils erhob die Klogerin durch Schreiben des
Rechtsonwolts B. v.25.l.l9BB on den Beklogten zu l) Schodenersotz-
onsprüche wegen folscher Rechtsberotung bezüglich der Kündigung
des Vertroges mit der O. Die Porteien des Vorprozesses schlossen om
29.9.1988 einen oußergerichtlichen Vergleich, in dem sich die Klögerin
des vorliegenden Rechisstreits verpflichtete, on die O. 114.907,21DM zu
zohlen sowie die Gerichtskosten des Vorprozesses zu trogen.
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Mit der om 6.11. l9B9 eingereichten und om27.ll.l9B9 zugestellten Kloge
hot die Klögerin von den Beklogten Ersotz derAufwendungen infolge des
Vergleichs verlongt. Londgericht und Kommergericht hoben der Kloge
den Erfolg versogf. Mit der Revision verfolgt die Klogerin ihre Ersotz-
forderung weiter.

Aus den Gründen:

Dos Rechtsmittel hot Erfolg
A.

Dos Berufungsgericht hot einen Ersotzonspruch der Klögerin gegen
die Beklogten ols veriöhrt ongesehen ($ 5l l. Foll BRAO) und dozu ,-',s-
gef ü h rt' Bei einer voreiligen Kü ndig u n g beg in ne d ie Veriö h ru ng be, cits
mit dem Kündigungsousspruch. Deswegen sei die Veriöhrungsfrist in
Louf gesetztworden, ols dos Schreiben des Bekloglenzu llv.14.5.1986
der O. spötestens om 19.5.1986 zugegongen sei. Die Teilkündigung
hobe die O. berechtigt, ihrerseits den Vertrog ous wichiigem Grunde
zu kündigen und/oder Schodenersotzonsprüche geltend zu mochen.
Domitseidie Klogerin in eine ungünsiige Rechtsposition geroten; es sei
voroussehbor gewesen, doß sich hierous Vermögensnochieile eni-
wickeln würden. Die Rechtsloge der Klögerin hobe sich ouch ver-
schlechiert, weil sie mit ihrer Teilkundigung dos Recht verloren hobe,
wegen der behoupteten Vertrogsverstöße der O. den gesomten
Vertrog oufzulösen. Wenn - gemöß dem Klogevortrog - oufgrund
einer Vereinborung der Porteien (poctum de non petendol die Ver-

iöhrung v.2.5.l9BB bis zum Vergleichsschluß am 29.9. l9BB gehemmt
worden sei, so sei der Veriö h ru ngsfrist ein Zeitro u m von 151 To gen hinzu-
zurechnen. Donn sei die Veriöhrung am17.10.l9B9 - vor Einreic, ,rg
der Kloge - eingetreten. Ein Sekundöronspruch entfolle, weil die
Klögerin bereits vor der Veriöhrung in der Regreßfroge onwoltlich
beroten gewesen sei.

ll. Diese Erwögungen zur Veriöhrung des Klogeonspruchs holten einer
rechtlichen Nochprüfung nichi stond.

Die Klögerin hot den Beklogten vorgeworfen, der Beklogte zu l) hobe
ihr zur Teilkundigung ihres Vertroges mit der O. geroten, obwohl eine
solche Moßnohme unzulössig sei. Dodurch hötten die Beklogten ver-
onloßt, doß sie - die Klögerin - ihre Mindestobnohmepflicht nicht
eingeholten hobe und ihre Vertrogsportnerin Kloge erhoben sowie
dos gesomte Vertrogsverhöltnis gekundigt hobe. Hierous sei der gel-
tend gemochte Schoden entstonden.
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Ausgehend von diesem Klogevortrog, dessen Richtigkeit im Revisions-
verfohren zu unterstellen ist, weil ondere totsöchliche Fesistellungen
fehlen, isi eine Ersotzforderung wegen Schlechterfüllung des Anwolts-
vertroges nicht gemöß $51 l. Foll BRAO veriöhrt.

Noch dieser Vorschrift beginnt die dreiiöhrige Ver[öhrungsfrist mit der
Entsteh u n g des Ersotzo nspruchs.

Ein Schoden isteingetreten,wenn sich dieVermögensloge des Betroffe-
nen infolge des schödigenden Ereignisses obiehiv verschlechtert hot
(BGH, Urt.v.ll. 7.1967 -VlZR4l/66, VersR1967,979;v.21.12.]989 - lX ZR
234 / BB,W M199 0, 69 5, 69? ; v. 1. 2. 199 0 - lX Z R 82 / 89, G I 90, ll 2 : WM
1990, Bl5, 816). Dos ist donn onzunehmen, wenn der Schoden wenig-
stens dem Grunde noch erwochsen ist, mog seine Höhe ouch noch
nicht beziffert werden können, ferner wenn durch die Verletzungs-
hondlung eine ols Schoden onzusehende Vermögenseinbuße einge-
treten ist, ohne dqß feststehen muß, ob sie bestehenbleibt und domit
endgültig wird, oder wenn eine solche Verschlechterung der Vermö-
gensloge oder ouch ein endgültigerTeilschoden entstonden ist und mit
der nicht fernliegenden Möglichkeit weiterel noch nicht erkennborer,
odöquot verursochter Nochteile bei verstöndiger Würdigung zu rech-
nen ist (BGHZ 100, 228, 231 +i ll4, 150, 152 f : Gl 91, lZ1; Senotsuri.
v.2.7.1992 - IXZR 268/91, Gl92,3ll : WM 1992,1738,1739, zY.b. in
BGHZ, u n d v. 9. 7. 1992 - lX Z R 50 /91, NJW 1992, 2828, 28291. I n d iese n
Föllen konn und muß derAblouf derVer[öhrungsfrist durch eine Kloge
ouf Feststellung der Pflicht, den entstondenen, noch nicht bezifferboren
und den noch entsiehenden Schoden zu ersetzen, unterbrochen wer-
den; Unkenninis des Schodens und domit des Ersotzonspruchs hindert
den Veriöhrungsbeginn nicht. lst dogegen noch offen, ob ein pflicht-
widriges, mit einem Risiko behoftetes Verholten zu einem Schoden
führt, ist ein Ersotzonspruch noch nicht entstonden, so doß eine Veriöh-
rungsfrist nichtin Louf gesetztwird (BGHZ 100 ,228,2321.Der aus einem
bestimmien Ereignis erwochsene Schoden ist ols ein einheitliches
Gonzes oufzufossen, so doß für den Anspruch ouf Ersotz dieses
Schodens einschließlich o I ler voro usseh bo ren Nochteile eine ein heii-
I iche Veriö h ru n g s{rist lo uft (vg l. BG HZ 50, 21, 23 f; 100, 228, 232 ;114, 150,
155 : Gl9l,17ll.

'I . Donoch wurde ein Schoden der Klögerin noch nichtousgelöst, ols ihre
- im Schreiben des Beklogten zu llv. 14.5.1986 ousgesprochene - Teil-
kündigung betreffend die Mindestobnohmepflicht gemö0 $ 9 des
Vertroges der O. zuging und die Klögerin die Mindestmengen nicht
mehr obnohm.
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o) Dodurch geriet die Klogerin noch nicht in eine so ungünstige Rechts-
loge, doß von einer Verschlechterung ihres Vermögensstondes ge-
sprochen werden könnte. Die Reohion der O., die unter mehreren
Möglichkeiten wöhlen konnte, wor offen. Sie konnte, wie es mit ihren
Schreiben on die Beklogten v.26.5.1986 und 5. 6. 1986 geschoh, die
Kündigung zurückweisen und ouf Vertrogser{üllung bestehen; in die-
sem Folle erlitt die Klögerin infolge derTeilkundigung keinen Nochteil.
Doron öndert nichts die Erwögung des Berufungsgerichts, die Klögerin
hobe durch die Teilkundigung ein eigenes Recht verloren, den
gesomten Vertrog wegen der behoupteten Vertrogsverstöße der O.
zu kündigen. Es konn dohinstehen, ob diese Ansicht richtig ist. Die
Klögerin hot selbst nicht behoupiet, sie hobe domols den gesomien
Vertrog kündigen wollen; vielmehr hot sie vorgebrocht, bei ri< ger
Berotung hötte sie den Vertrog einschließlich der Mindestobnohme-
p{licht erfullt. Donoch ist ihr beiwertender Betrochtung kein Schoden
enistonden, wenn sie ein Recht zur Kündigung des Gesomfuertroges
verloren hoben sollte.

Weiterhin konnte die O. dos Schreiben der Klögerin olsAngeboteiner
einvernehmlichen Vertrogsönderung gemöß Nr. lO des Veriroges
rrrartan ,,^.] .lo- nar^riincnhio.r \A/an{nll .lor N/indectnhnnhmenflicht'-""'-r"'-"'
zustimmen; in diesem Folle entsiond der Klögerin ous ihrer Teilkundi-
gung des Vertroges ebenfolls kein Schoden, sondern der erstrebte
Vorteil.

Frühestens und nur donn, wenn die O. wegen derTeilkiindigung gegen
die Klögerin Rechte geltend mochte, die sie ohne dieses Vorgehen der
Klögerin nicht gehobt hötte, konnte die Klögerin eine Vermögensein-
buße erleiden. Bis dohin bestond nur dos Risiko, doß ous dem be-
houpteien Berotungs{ehler des Beklogten zu l) ein Schoden ents, ,ien
könnte. Diese Moglichkeit verschlechterte die Vermögensloge der
Klögerin noch nicht, so doD dohinstehen konn, ob domols mit einem
entsprechenden Entschluß derO. zu rechnen wor. Deswegen hotte die
Klögerin zu diesem Zeitpunkt ouch noch keinen AnlofJ, ouf Feststellung
einer Ersotzpflicht der Beklogten ous dem - domols gerode geschlos-
senen - Anwoltsvertrcg zu klogen.

b) Die gegenteilige Ansicht des Beru{ungsgerichts wird nicht gestÜtzt
durch die Entscheidung des Vl. Zivilsenois des Bundesgerichtshofs v.

26.2.1985 Vl ZR 144/83, Gl l9l85 : NJW 1985, ll5l : VersR 1985, 661),
ouf die es sich beruft. Jener Foll log onders ols der vorliegende. Woh-
rend es hier um die Teilkundigung eines Vertroges geht, hotte dort ein
Rechtsonwolt, der von Bouherren beouftrogt worden wor, ihre lnier-
essen weg en mo n g el h ofter Do chdeckero rbeiten wo h rzu n eh men, d en
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- gesomten -Vertrog mitdem Dochdeckergekündigt, ohne ihm zuvor
- gemöß $ 4 Nr: Z $ B Nr.3 derzum Vertrogsinholtgemochten VOB/B -
eine ongemessene Frisi zur Mongelbeseitigung gesetzt zu hoben mit
der Erklörung, doß ihm noch fruchtlosem Fristoblouf der Auftrog ent-
zogen werde. Der Vl. Zivilsenot hot die Auffossung des Berufungs-
gerichts gebilligl derAnwolt hobe seinen Auftroggebern einen Scho-
den zugefügt, indem er ihren Vertrog mit dem Dochdecker gekundigt
hobe, ohne doß dofur die rechtlichen Voroussetzungen vorgelegen
hötten. Dozu hot der Vl. Zivilsenot - insoweit nicht obgedruckt in
NJW 1985, ll5l f - ousgeführt, der Anwolt, der zur Sicherung und
Durchsetzung der Rechte seiner Mondonten gegenüber dem Doch-
decker verpflichtet gewesen sei, hobe dorouf ochten müssen, doß,
wenn es zu einer Kündigung des Vertroges kom, diese nur noch $ B

Nr.3 VOB/B erfolgte, weil seine Mondonten nur donn berechtigt ge-
wesen seien, den noch nicht erbrochten Teil der Leisiung durch einen
Dritten ousführen zu lossen und sich von dem Auftrognehmer den
erforderlichen Mehroufwond ersetzen zu lossen (0 B Nr.3 Abs. 2Solzl
l. Holbs. VOB/BI, und oußerdem ihre Ansprüche ouf Ersotz eines wei-
teren Schodens bestehenblieben ($B Nr:3 Abs. 2 Solz I 2. Holbs.
VOB/). Donoch woren die genonnten Vertrogsrechte bereits unmittel-
bor durch die Kündigung des gesomten Vertroges verlorengegqngent
dorou{ bezieht sich die weitere Ausführung in ienem Urteil (o.o.O. S.

1152}, der Schoden sei schon mit der Absendung des Kündigungs-
schreibens entstonden, weil sich bereiis dodurch die Vermögensloge
der Auftroggeber verschlechiert hobe. Dos steht nichi im Gegensotz
zur Bestimmung des Schodeneintritts im vorliegenden Folle. Anders ols
in ienem Folle in dem schon die Kündigung des Gesomtvertroges zum
Verlust von Vertrqgsrechten geführt hotte, hotte hier die Teilkündigung
des Vertroges selbst noch keine Vermögenseinbuße des Kündigenden
zur Folge; vielmehr hing diese von einer entsprechenden Entschließung
des Vertrogsgegners ob.

c) Auch die weitere Uberlegung des Berufungsgerichts, der Schoden
sei möglicherweise schon entstonden, ols der Beklogte zu l) es unter-
lossen hobe, dos ihm vor Absendung vorgelegte Schreiben der Klö-
gerin on die O. vom 14. 4.1986 noch richtiger Berotung onzuholten,
greift nichtdurch. Eswordos gute Recht der Klögerin, die behoupteten
Vertro g sverstöfJe i h rer Vertro g spo rtneri n zu rü g en u n d mög I iche Rü ck-
wirkungen ouf die eigene Vertrogsireue geltend zu mochen. Der Be-
klogte zu ll durfte sich ouf die totsöchlichen Angoben der Klögerin
verlossen (vgl. BGH, Urt.v. 15.l.l9B5 - Vl ZR 65/83, Gl17/85: NJW
1985, 1154, ll55) und hotte deswegen keinen Anloß, der Absendung
des Schreibens zu widersprechen. Von einem Schoden infolge dieses
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Schreibens konn schlechierdings schon deswegen keine Rede sein,
weil die Klögerin, wie sie in diesem Schreiben unmißverstöndlich zum
Ausdruck gebrocht hot, sich domols selbst noch nicht endgültig ent-
schlossen hotte, ob und gegebenenfolls welche Rechte sie wegen der
ongeblichen Vertrogsverletzungen der O. geltend mochen wollte, son-
dern noch ouf eine ,,Klörung" der Angelegenheit vertroute.

Doron öndert nichts dos Schreiben der Klögerin on die O. v. B. 4.1986,
dos noch der Behouptung der Klögerin mit dem Beklogten zu 1) obge-
stimmi wor. Dorin hotte die Klögerin mitgeteilt, sie werde wegen der
behoupieten Vertrogsverstöße der O. nicht mehr ihre Pflichten zur
Mindestobnohme erfüllen und erworte eine schriftliche Zusicherung,
doß $ 9 des Vertroges oufgehoben sei. Dos zielt ouf eine einvernehm-
liche Vertrogsönderung gemö0 Nr. 10, ll des Vertroges. Ein Berotu, j-
fehler des Beklogten zu 1l ergibt sich dorous nicht.

2. Die O. hot Vertrogsrechte, die sich ous der Teilkündigung ergoben,
gegenüber der Klögerin noch nicht mit ihren Schreiben on die
Beklogten v. 26.5.1986 und 5. 6.1986 geltend gemocht. Dorin hot
sie ouf einerVertrogserfüllung bestonden und eine Teilönderung des
Vertroges ongeboten; im Schreibenv.26.5.1986 hotsie sich einen Ver-
iro gsrücktritt weg en Verletzu n g d er Mi n desto bno h m epf I icht,,o uch f ü r
die Vergongenheit" lediglich vorbeho lten.

3. Vertrogsrechte, die sich ous der Teilkündigung des Vertroges durch die
Klögerin und der Nichtobnohme der vereinborten Mindestmengen
ergeben, hot die O. noch dem Klogevortrog frühestens geltend ge-
mocht, indem sie ihre Kloge im Vorprozeß der Klögerin om22.7.1986
zustellen ließ.

Eine in diesem Zeitpunkt beginnende Veriöhrung eines Ersol- .n-
spruchs der Klögerin gegen die Beklogten verlöngert sich um die l5l
Toge, die dos Berufungsgericht ols ver[öhrungshemmende Zeil zv-
gunsten der Klögerin untersiellt hot und die deswegen in die Veriöh-
rungsfrisi nicht einzurechnen sind {$ 202 Abs. l, g 205 BGB}. Donn
wurde die Veriöhrung durch die Klogeerhebung im November lB9
rechtzeitig unterbrochen ($ 209 Abs. l, g 2lZ BGBI.

B.

Dos ongefochtene Urteil beruht doher ouf einem Rechtsfehler. Es ist im
Ergebnis ouch nicht ous onderen Gründen richtig.

Der Klogeonspruch gegen die Beklogten wegen Schlechterfüllung des
Anwoltsveriroges durch den Beklogten zu l) istschlüssig dorgelegllgg 427,
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611,675 BGB; vgl. 8G11256,355,35? 363). Die Verteidigung der Beklog-
ten ist rechiserheblich, so doß noch totsöchliche Feststellungen erforder-
lich sind.

t.

Noch dem Vorbringen der Klögerin istvon einerschuldhoften Vertrogs-
verletzung durch den Beklogten zu 1) ouszugehen.

Dozu hot die Klogerin unter Beweisontritt behoupiet, ihrVertriebsleiter
T hobe vorAbsendung ihres Schreibens on die O. v.8.4.1986 den
Beklogten zu l) um Rechtsberotung gebeten. Dieser hobe ihr erklört,
die in ihrem Schreiben geschilderten Vertrogsverstöße der O. berech-
tigten zur fristlosen Kündigung der Mindestcbnohmep{licht gemöß
Nr.9 desVertroges. Er hcbe ihrzu einerentsprechenden Teilkündigung
des Vertroges geroten, obwohl eine solche Kündigung unzulössig sei
und -furdie Beklogten erkennbor- ein Kündigungsgrund nichtvorge-
legen hobe. Auf die Gefohr, doß die O. ihrerseits wegen der Teilkün-
digung und der Nichtobnohme der Mindestmengen den gesomten
Vertro g o uf I ösen u n d /od er Sch o d enersotzo nsp rüche g eltend mo chen
könne, hobe der Beklogte zu l) nicht hingewiesen.

Donoch hot der Beklogte zu l) den Anwoltsvertrog mit der Klögerin
fohrlössig verletzt.

Noch fester Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Senotsurt.v.
6. 2.1992 - lX ZR 9 5 /91, Gl 92, ll5 : WM 1992, 742, 743 m.w.N. ) ist der
um eine Berotung ersuchte Rechtsonwolt zu einer umfossenden und
erschöpfenden Belehrung seines Auftroggebers verpflichtet, sofern
dieser nicht eindeutig zu erkennen gibt, doß er des Rotes nur in einer
bestimmten Richtung bedorf. DerAnwolt muD den ihm vorgetrogenen
Sochverholt dorouf hin prüfen, ob er geeignet ist, den vom Auftrog-
geber erstrebten Erfolg herbeizuführen. Er hot dem Mondonten die-
ienigen Schritte onzuroien, die zu dem erstrebten Ziel führen können,
und Nochteile für den Auftroggeber zu verhindern, soweit solche vor-
oussehbor und vermeidbor sind. Dozu hqt er dem Auftrqggeber den
sichersten Weg vorzuschlogen und ihn über mögliche Risiken oufzu-
klören, domit der Mondont eine sochgerechte Entscheidung treffen
konn; Zweifel und Beäenken, zu denen die Sochloge Anloß gibt, muß
derAnwolt dorlegen und mit seinem Mondonten erörtern. Eine solche
Belehrung konn ollenfolls donn entbehrlich sein, wenn der Anwolt er-
kennt, doß der Mondont die Risiken des Geschöfts oder der beobsich-
tigten rechtlichen Gestoltung kennt und er diese ouch bei einer Beleh-
rung ouf sich nehmen würde (BGH, Urt.v.ll. 1.1977 -VlZR26l/75, NJW
1977,2073,2074t.
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Die Klögerin hot noch ihrem Vorbringen umfossenden und erschöpfen-
den Rechtsrot des Beklogten zu 1l wegen der behoupteten Vertrogs-
verletzungen der O. und wegen der Mindestobnohmepflicht gemöß
Nr. 9 des Vertroges gesucht. lm Rqhmen einer sochgerechten Berotung
hötte der Beklogte zu l) die Klögerin dorüber oufklören müssen, doß sie
wegen der domols behoupteten Verstöße gegen ihr ousschließliches
Vertriebsrecht den gesomten Vertrog mit der O. ous wichtigem Grunde
kündigen durfte, wenn die weitere Durchführung des ouf Douer ongeleg-
ten Vertroges erheblich geföhrdet und deswegen der Klögerin nicht mehr
zuzumuten wor ($ 242BGB;vgl. BGHZ 41,104,108; BGH, Urt.v.14. 6'1972
- Vlll ZR 153/71,D81972,2054,2055i v.11.2.198,l - Vlll ZR 312/79, NJW
1981,1264,1265;v.2.2.1989 - IXZR lA/87, NJW l9B9,l4B2,l4B3), doß sie
ober keinesfolls ein Recht zur Teilkiindigung des Vertroges betreffeld ;h'"
Mindesfobnohmepf licht hotte.

Eine Teil kü nd ig u ng d ient der einseitigen Anderu ng eines Vertro ges gegen
den Willen des Vertrogsportners. Mit ihr will sich der Kündigende - unier
Aufrechterholtung des übrigen Vertroges - von Vertrogspflichien lösen
und dem onderen Teil die entsprechenden Vertrogsrechte nehmen. Eine
Teilkündigung ous wichtigem Grunde wird vielfoch schon doron schei-
r^.^ !^R f;l- !^^ V|,^A;^^^A^^ J;^ Fnricalzr,^^ "loo \/orlr ao" ni-ht , rn-lvl I l/ \l(ll./ lul \lgl I l\ul lulvvl lvvl I vl9 I vl lJel4vr rv vvo vvr rrvYvr
zumutbor ist, wenn er sich vom Vertroge nur teilweise lösen will (vgl. RGZ
150, 321, 322; BGFI Urt.v. 28. 4.1972 - Vlll ZR 116/70, LM BGB 9242-Bc-
Nr. 2i). Jedenfolls ist eine Teilkündigung, sofern sie nicht im Vertroge vorbe-
holten wurde, nqch Treu und Glouben grundsötzlich unwirksom (BGH,
Uri. v. 28.4.1972 - Vlll ZR 116/70 o.o.O.; BAG BB 1983,17911. Sie nimmt
keine Rücksicht dorouf, doß Rechte und Pflichten der Porieien ous dem
Gesomtvertrog in der Regel in innerer Beziehung stehen. Durch die Teil-
kündigung will sich ein Vertrogsportner seiner löstigen Vertrogspfli.' *en

entledigen, iedoch die ondere Porteion ihren Verbindlichkeiten vollstöndig
festholten und selbst die sich dorous ergebenden Rechte bewohren. Eine
solche einseitige, nochtrögliche Anderung des Vertroges zu Losten des
Vertrogsportners ist regelmößig noch Treu und Glouben nicht gerecht-
fertigt.

Dos golt ouch im vorliegenden Folle. Eine Gilkündigung wor der Klögerin
nicht vorbeholten worden in Nr. 10, ll des Vertroges, die sich nur ou{ ein-
verstöndliche Verirogsönderungen beziehen. Offensichtlich und un-
streitig wor die Mindesiobnohmepflicht der Klögerin gemöß Nr. 9 des
Vertroges dos Gegenstück zu dem ihr in Nr.l des Vertroges eingeröumten
ousschliefllichen Vertriebsrecht. Die Klögerin konnie sich nicht selbst
einseitig von ihrer entsprechenden Houptpflicht befreien und dennoch
die O. on deren Houptverbindlichkeit festholien. Wegen der domols
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behoupteten Vertrogsverletzungen der O. konnte die Klogerin ollen-
folls den Vertrog insgesomt ouflösen oder, wenn sie den Vertrog ou{-
rechterholten wollte, die sich dorous ergebenden Rechte geltend
mochen.

Uber diese Rechtslcge hötte der Beklogte zu l) die Klögerin oufklören
müssen. Er hotte sie ouch ouf die noheliegende Gefohr hinzuweisen,
doß die O. eine Teilkündigung ols Vertrogsverletzung werten und des-
wegen selbst den Vertrog ous wichtigem Grunde kündigen und/oder
Vertrogsrechte - insbesondere ous der Mindestobnohmepflicht der
Klögerin - mit Aussicht ouf Erfolg geltend mochen könnte. Nur ouf-
grund einer solchen pflichtgemö0en Berotung konnte die Klögerin
eigenverontwortlich über ihr weiteres Vorgehen entscheiden. Diese
Belehrung hot der Beklogte zu ll - ousgehend vom Klogevortrog -
fohrlössig unterlossen (9276 BGB; vgl. BGH, Urt.v. 14.1.1975 - Vl ZR
102/74, VersR 1975,425,426; v.31. ]0. l9B5 - |XZR175/84, Gl86,145:
wM 1986,199,202f\.

2. Do die Beklogten den behoupteten Berotungsfehler bestritten und
behouptet hoben, sie hötten die Klogerin ouf dos Risiko hingewiesen,
dofl eine unberechtigte Teilkündigung die Vertrogsportnerin zur Kün-
digung des Gesomtvertroges veronlossen könne (GA I Z5), bedorf
es insoweit einer Beweisoufnohme, folls die - noch zu erörternde -
Veriöhrungshemmung erwiesen werden sollte.

il.

Die beweispflichtige Klögerin hot ouch den erforderlichen Ursochen-
zusommenhong zwischen dem behoupteten Berotungsfehler und
zumindest einem Teil des geltend gemochten Schodens schlüssig dor-
gelegt.

Dozu hot sie unter Beweisontritt behouptet, ihre Teilkundigung des
Vertroges hobe die O. zur Klogeerhebung im Vorprozeß und zur
Vertrogskündigung veronloßt. Dorous sei der eingeklogte Schoden
entstonden. Bei richtiger Berotung hotte sie - die Klögerin - den
Vertrog einschlieDlich der Mindestobnohmepflicht erfullt und dos von
der O. bezogene Moteriol zum Selbstkostenpreis ohne Verlust ver.
öußeri.

Der ersotzpflichtige Rechisonwolt hot seinen Auftroggeber bei der
Ersotzleistung so zu stellen, wie er bei pflichtgemößem Verholten des
Anwolts stünde. Es ist zu prüfen, welchen Verlouf die Dinge bei ver-
trogsgerechtem Vorgehen des Anwolts genommen hötten und wie die
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Vermögensloge des Mondonten sein würde, wenn derAnwolt pflicht-
gemöß gehondelt hötte. Dorüber hot der Totrichier noch $ 287 ZPO
unter Würdigung oller Umstönde zu entscheiden (Senotsurt. vom
lZ 3.l9BB -IXZR43/BZ NJWl9BB,2BB0,2BBl, und v.28.6.1990 - IXZR
209/89, G|90, 209:WM 1990,1917,191l.Zugunsten der Klögerin gilt
die totsöchliche Vermutung, doß derienige, der einen onderen wegen
seiner besonderen Sochkunde um Rot{rogt, sich beroiungsgemöß ver-
holten hotte (vgl. Senotsurt.v. 6.2.1992 - lX ZR 95/91o.o.O.).
Donoch ist dos Vorbringen der Klögerin schlüssig dofür, doß der
behouptete Berotungsfehler zumindest einen Teil ihrer geltend ge-
mochten Aufwendungen ous dem VorprozeD herbeigefuhrt hot. Es

wird im einzelnen zu prüfen sein, inwieweit die Klogeforderungen im
Vorprozeß und domit die Vergleichsonsprüche der O. ouf Vertr<
rechie gesiütztwu rden, d ie von der Teil kü nd ig u ng u no bhö n gig wo ren,
und inwieweit dos nicht der Foll wor. Dobeiwird sich ouch die Froge
stellen, welchen Einfluß es ouf den Ursochenverlouf, die Klogeon-
sprüche im Vorprozeß und die Vergleichsforderungen der O. gehobt
hot, doD dergesomieVerirog im Septemberlg86von der Klögerin und
donoch von der O. gekundigt wurde. Noch dem Vorbringen der
K!ögerin, dcs im R.evisionsverfchren ol-s richtig zLt Ltnterstellen ist, hot
ihre Kündigung des Gesomtvertroges den durch die Teilkundigung
ousgelösten Geschehensoblouf nicht unterbrochen; die Klagerin hot
vielmehr behouptet, ollein die Teilkundigung hobe zu ihren Vergleichs-
oufwendungen geführt.

Ein odöquoter Ursochenzusommenhong feh lt nicht, weil der Vorp rozeß
durch einen Vergleich beendet wurde. Ein solcher Zusommenhong
konn entfollen, wenn der Geschödigte selbst in ungewöhnlicher und
unsochgemößer Weise in den Geschehensoblouf eingegriffen d
eine weitere Ursoche gesetzt hot, die den Schoden erst endgültig her-
beigeführt hqt. Diese Voroussetzung liegt iedoch nicht vo[ wenn für die
Zweithondlung des Geschödigten ein rechtfertigender Anloß be-
stonden hot oder diese durch dqs hoftungsbegründende Ereignis
herousgefordert wurde und eine nicht ungewöhnliche Reoktion quf
dieses Ereignis dorstellte (Senotsurt.v. 29.10.\987 - lX ZR 181/86,
WM l9BB, 337, 341; v. Z l.l9BB - lX ZR 7/87, WM 1988, 392, 394; v.

28.6.1990 - IXZR209 /89 o.o.O.; v. 16. l. 1992 - lll7R197/90,WM1992,
956,9581. Wenn - gemöß dem Klogevortrog - ein Berotungsfehler
des Bekloglenzul) den Vorprozeß ousgelöst hot, so durfte die Klögerin
ihn vergleichsweise beenden.

2. Dos Bestreiten des Ursochenzusommenhongs durch die Beklogten ist
rechtserheblich. Soweit sie vorgebrocht hoben, die Klögerin hötte sich
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über einen sochgerechien Rot hinweggesetzt und sich nicht onders
verholten, so do0 der Schoden ouch bei pflichtgemößem Verholten ein-
getreten wöre, müssen sie ollerdings die Vermutung ousröumen, doß
der Mondont sich berotungskonform verholten hotte (vgl. Senoisurt. v.
29.3.1990 - lX ZR 24/BB, NJW 1990,2127,21281. Dozu hoben die Beklog-
ten unter Beweisontritt behouptet, die Klögerin, vertreten durch ihren
Mitorbeiter und früheren Jurostudenten T, hobe bewußt ein ongeblich
vertrogswidriges Verholten der O. ols Vorwond und Druckmittel benutzen
wollen, um sich über eine Teilkundigung der Mindestobnohmepflichtzu
entziehen, die zu einer untrogboren Belostung zu werden gedroht hobe,
weil inzwischen billigeres Moteriol ouf den Morkt gekommen sei. Des-
wegen sei es der Klögerin gleichgültig gewesen, ob eine Teilkündigung
letztlich Bestond hoben würde. Von einer solchen Moßnohme hötte sich
die Klogerin keinesfolls obbringen lossen.

ilt.

Soweit zurechenbore Schöden streitig sind und die Beklogten einen -
von ihnen zu beweisenden (vgl. BGH, Urt.v.3l.l.l99l - lX ZR 124/90,
Gl 91, 85 : WM 1991, Bl4, Bl5) - Vorteilsousgleich geltend mochen, weil
die Klogerin seit Mörz l9B7 eine billigere Konkurrenzwore vertrieben
hobe, hot der Toirichter gemöß S2B7 ZPO zu entscheiden.

tv.

Der von den Beklogten erhobene Einwond des Mituerschuldens t$ 254
BGB) ist unberechtigt, soweit die Verhütung des entstondenen Schodens
noch dem Vertrogsinholt ollein ihnen oblog (BGH, Uri.v. 12.3.,1986 - lVo
ZRIB3/84, Gl 86, 23 : WM 1986,675,677;v.17.10.1991- lX ZR 255/90,
Gl 92, 59 :W M1992, 62, 66, insoweit n icht o bg ed ruckt i n BG HZ ll5, 382;
v. 19.12.1991 - lX ZR 41 /91, W M 1992, 739, 7401.

Ein Mitverschulden konn onzurechnen sein, wenn die Beklogten ihre
Behouptung beweisen, die Klögerin hötte ihren Schoden rechizeitig
begrenzen können,weil die in finonziellen Schwierigkeiten befindliche O.
ihr entgegengekommen wöre, und die Belostung der Klögerin im Ver-
gleich vom29.9. l9BB sei gegenüber dem londgerichtlichen Urteil grund-
los erhöht worden, ohne doß sie - die Beklogten - doron mitgewirkt
hötten.
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V.

Eine Veriöhrung des Klogeonspruchs konn gemö0 dem Vorbringen der
Klögerin durch ein Stillholteobkommen (poctum de non petendol ge-
hemmt gewesen sein ($ 202 Abs.l, $ 205 BGB).

Ein solches Abkommen über einen befristeten Verzicht ouf die Geltend-
mochung einer Forderung setzt eine Vereinborung vorous, doß der Schul-
dner vorübergehend zur Leistungsverweigerung berechtigt sein soll.
Dofür broucht kein bestimmter Endzeiipunkt vereinbort zu werden; es
genügt, doß die Portner ouf ein zwor bestimmtes, ober zeitlich offenes
Ereignis obstellen (BGH, Urt.v. 28.11.1972 - Vl ZR 126/71,WM1973,240,
241;v.7.1.1986 - Vl ZR 203/84, NJW 1986,1337,1338; v.14.11.1991- lX ZR
3l/91, G\92, Zl : WM 1992, 579, 5801.

Diese Voroussetzungen eines Stillholteobkommens sind noch dem Vor-
bringen der Klögerin erfüllt. Sie hoi unter Beweisontritt behouptet, sie
hobe im Moi l9BB mit den Beklogten vereinbort, die Auseinondersetzung
über ihren Ersotzonspruch gegen die Beklogten bis zur Beendigung des
Vorprozesses zurückzustellen. Entgegen den Zweifeln des Berufungs-
gerichts ist dieses Vorbringen genügend substontiiert (vgl. BGH, Urt. v.

23. 4. I 991 - X.ZR 7 7 / 89, N J \A/ 1991, 27 07, 27 09 ;,t. 25. 2. 1992 - X. ZR 88 /9 0,
N J\^/ 1992, 1967, I 968 ).

Do die Beklogten eine solche Vereinborung bestreiten, bedorf es ouch
insoweit noch totsöchlicher Feststellungen. Die Beweislost trögt insoweit
die Klogerin (vgl. BGH, Urt. v. 28.1L1972 - Vl ZR 126/71o.o.O.; Boum-
gö rtel/Lo u men, H o nd buch der Beweislost i m Privotrecht, 2. Aufl., 9 202
Rdnr. l).

Solltees noch einersolchen Beweisoufnohme- entgegen den vorster r-
den Ausführungen A ll3) - ou{ den genouen Zeitpunkt des Ver[öhrungs-
beginns onkommen, so wird zu prüfen sein, ob der Schoden erst spöter;
etwo m it der Vertro gskü nd ig u ng der O. v. 25. 9.1986, enisio nden ist. Dof ü r
könnte - entgegen dem Klogevortrog - sprechen, dofi die O. zunöchsi
nur ouf Vertrogserfüllung geklogt hotte.

C.

Donoch ist dos ongefochtene Urteil oufzuheben und die Soche zur
onderweiiigen Verhondlung und Entscheidung on dos Berufungsgericht
zurückzuverweisen ($$ 564, 565 Abs. 17POl.
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Steuerberoterhoftung
- Veriöhrungsbeginn, $ 68 StBerG
- Zo hlungs- oder Feststellungskloge?
- Anmerkung
(BGH, Urt.v.10.12.1992 - lX ZR 54/921

Leitsötze:

I . Hot der Steuerberoter wegen fehlerhofter Berotung über die Vertrogs-
gestoltung es zu vertreten, doß dem Mondonten keine Befreiung von
der Grunderwerbsteuer gewöhrt wird, beginnt die Veriöhrung des
dorouf beruhenden Ersotzonspruchs nicht vor Zustellung des Grund-
erwerbsteuerbescheids.

2. Besteht der Schoden ollein in der Belostung mit einer Steuerverbind-
lichkeit, konn der Geschodigte, solonge die Festsetzung der Sieuer-
schuld nicht bestondskroftig geworden ist, vom Schuldner grundsötz-
lich selbst donn noch keine Zohlung verlongen, wenn dieser die Frei-
stellung von der Verbindlichkeit endgültig obgelehnt hot.

Totbestond:

Der o ls U nterneh mer iöti g e Klö g er verlo n gt vo m beklo gten Steu erberoter
Schodenersotz, weil er wegen dessen fehlerhofter Berotung keine Be-
freiung von der Grunderwerbsteuer für den Erwerb eines Betriebsgrund-
stücks erlongt hobe.

Auf Anroten des Beklogten nohm der Klöger im Mörz l9B0 eine Betriebs-
oufspoliung vor. Er gründete eine Produktions- und eine Hondels-GmbH,
deren Stommkopitol ieweils von ihm zu 90 % und von seiner Ehefrou zu
l0% übernommen wurde. Dos bis dohin gefuhrte einzelkoufmönnische
U nterneh men bl ieb o ls Gru ndstü ckseig entü mer erho lten u nd verpo chiete
om 

,l.4..1980 dos Betriebsgrundstück on die Produkiions-GmbH.

Am 14.4.1980 schloß der Klöger einen notoriellen Vorvertrog über den
Kouf eines Fobrikgrundstücks in B. Dieses Grundstück erworb er mit noto-
riellem Vertrog v.l6.7.l98l zum Preise von 1.450.000 DM und verpochtete
es onschließend on die Produktions-GmbH zur Erweiterung ihres Be-
triebes. Der Klöger beontrogte Befreiung von derGrunderwerbsteuer; die
ihm durch Verfügung des Finonzomts vom 22.10.1981 gemöß 5 lAbs.l Nr.l
des Gesetzes über Grunderwerbsteuerbefreiung bei Moßnohmen zur
Verbesseru n g der Wi rtsch oftssiru ktu r d es Lo n des N ord rh ei n-Westfo len v.

24. 11. 1969 (GrEStStru ktu rG NW) gewö h rt wu rde.

t
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Do dos Finonzomt im Zuge der Uberwochung feststellte, doß dos Grund-
stück nichi vom Klöger selbst, sondern von der Produktions-GmbH ge-
nutzt wird, seizte es mit Bescheid v. 20.ll.l9BZ eine Grunderwerbsteuer
von97.090 DM fest. Dogegen hot der Klöger noch erfolglosem Einspruch
beim Finonzgericht Kloge erhoben, über die noch nicht entschieden isi.

Der Klö ger nim mt den Beklo gten n u n meh r o uf Erstottu ng des Betro ges von
97.090 DM in Anspruch. Die Klogebegründung wurde noch vorousge-
gongenem Mohnverfohren dem Beklogten om 5.7.1990 zugestellt. Der
Klöger behouptet, dos besogte Grundstück ouf Anroten des Beklogten
gekouft zu hoben. Hötte der Beklogte ihm empfohlen, dos Grundstück
entweder von der Produktions-GmbH erwerben zu lossen oder ober die
eigene Beteiligung on der Gesellschoft ouf mindestens 95 0/o zu erhöhen,
wöre die Belostung mit Grunderwerbsteuer vermieden worder )er
Beklogie, der einen Berotungsouftrog in dieser Angelegenheit sowie
einen Schoden des Klögers bestreitet, beruft sich ouf ouf Veriöhrung.

Dos Londgericht hot der Kloge stottgegeben, dos Berufungsgericht hot
sie obgewiesen. Mit der Revision begehrt der Klöger die Wiederherstel-
lung der erstinstonzlichen Entscheidung.

Aus den Gründen:

Dos Rechtsmittel führt zur Aufhebung des ongefochtenen Urteils und zur
Zurückweisung.

Dos Berufu ngsgericht meint, der Klogeo nspruch sei veriö hrt. U nterstelle
mon eine Pflichvedetzung des Beklogien und gehe zugunsten des Klö-
gers dovon ous, doß entsprechend den Ausführungen des Londg :hts
die Veriöhrungs{rist om 24.10.1986 - funf Johre noch Erholt der sieuerli-
chen Unbedenklichkeitsbescheinigung - zu loufen begonnen hobe, so
sei vor Einreichung des Mohnbescheids Veriöhrung eingetreten. Die
Veriöhrung sei nicht om 5.5. l9B9 noch $ 208 BGB unterbrochen worden;
denn oufgrund der Aussoge des im Berufungsrechtszug erneut vernom-
menen Zeugen Rechtsonwolt V. sowie des in der Soche vorgelegten
oußergerichtlichen Schriftwechsels sei nichi ols bewiesen onzusehen,
doß der Beklogte on ienem Toge den Anspruch onerkonnt hobe.

il.

Diese Begründung irögt die Klogeobweisung nicht, weil sie - wie die
Revision zutreffend rügt - rechtsfehlerhoft dovon ousgeht, die noch 0 68
StBerG geltende dreiiöhrige Veriöhrungsfrist hobe spötestens mit dem
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24.10.1986 begonnen. Der erhobene Anspruch ist vielmehr schon noch
dem unstreitigen Sochverholt nicht veriöhrt.

l. Gemöß $ 68 StBerG ist für den Beginn der Veriöhrung der Zeitpunkt
der Schodenenistehung moßgeblich. Wie der Senot noch Erloß des
Beruf u n gsu rtei ls entsch ied en hot ( U rt. v. 2. 7.1992 - lX ZR 268 /91, Gl 92,
3ll : NJW 1992,2766, zY.b. in BGHZ; v. 3. 12. 1992 - IXZR6l/92, G193,
79l,tritt quch in Föllen, in denen der Steuerberoter bei der Gestoltung
eines Rechtsgeschöfts fehlerhoft beroten hot, derSchoden in der Regel
frühestens mit Zugong des Steuerbescheides ein.

Dieser Gru ndsotz kom mt im Streitfo I I zu r Anwend u n g. Der Klö ger wirft
dem Beklogten eine fehlerhofte Beroiung bei der Vertrogsgestoltung
vor, weil er ihm nicht empfohlen hobe, doß entweder die Produktions-
GmbH ols Köufer des neuen Betriebsgrundstücks ouftrot oder der
Klöger in dem GmbH-Vertrog eine Beteiligung von mindestens 950/o
übernohm. Die Vermögenseinbuße, die der Klöger ersetzt verlongt,
beruht ouf dem Grunderwerbsteuerbescheid v. 20.ll.l9BZ Bis dohin
wor der Klöger nicht mit steuerlichen Nochteilen belostet, die ous
dem Grundstückserwerb herrühren. Do die Veriohrung des Ersotz-
onspruchs somit erst noch diesem Dotum zu loufen begonn, hot die
spötestens im Juli l99O erhobene Kloge die Veriöhrung in iedem Foll
rechtzeitig unterbrochen. Die vom Senot bisher nicht entschiedene
Froge, ob schon der Zugong des Steuerbescheids oder erst dessen
Bestondskrqft die dreiiöhrige Veriöhrungsfrist in Louf setzt, konn doher
ouch hier offenbleiben.

il1.

Der Rechtsstreit ist on dos Berufungsgericht zurückzuverweisen; denn
weder ist dos ongefochtene Urteil ous onderen Gründen im Ergebnis
richtig noch die Soche im Sinne der Antröge des Klögers entscheidungs-
reif ($ 565 Abs. I ZPOI.

Es kommt dorouf on, ob der Beklogte dem Klöger durch eine schuld-
hofte Verletzung seiner vertroglichen Berotungspflichten Schoden
zugefügt hof denn ein deklorotorisches Anerkenntnis des geltend
gemochten Anspruchs hot dos Berufungsgericht rechisfehlerfrei ver-
neini. Die von der Revision gegen die Beweiswürdigung erhobenen
Verfohrensrügen richten sich lediglich gegen die Ablehnung eines
Anerkenntnisses im Sinne des $ 208 BGB. Sie sind, do die Veriöhrungs-
einrede ohnehin nicht durchgreift, rechtlich unerheblich.
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2. Dos Berufungsgericht hot keine Feststellungen dozu getroffen, in wel-
chem Umfong der Beklogte mit der steuerlichen Berotung des Klögers
betrout wurde. Für die Revision ist doher vom Klogevorbringen ouszu-
gehen.

o) Der Klöger behouptet, den Beklogten bezüglich oller die Betriebs-
oufspoltung betreffenden Frogen, einschließlich des Grundsiück-
serwerbs, mit seiner steuerlichen Berotung beouftrogt zu hoben. ln
diesem Folle gehörte es zu den Pflichten des Beklogten, den Klöger
hinsichtlich der Moglichkeit, die Grunderwerbsteuer zu sporen,
umfossend zu belehren und ihm sochgerechte Vorschlöge zurYer-
wirklichung dieses Zieles zu unterbreiten. Dos gilt ouch donn, wenn
der Beklogte iedenfolls vor Einreichung des Befreiungsontrogs vom
30. Z 19Bl eingescholtet wurde - wos der Klöger hilfsweise geli
mocht -; denn ouch zu diesem Zeitpunkt bestond noch die Mog-
lichkeit, den Koufuertrog über dos Grundstück oder die Beteili-
gungsverhöltnisse in der GmbH so obzuöndern, doß der steuer-
liche Zweck erreicht wurde.

b) Der Klöger hötte trotz der Betriebsoufspoltung eine endgültige
Bef reiu n g von d er Gru n d erwerbsteu er bei so ch g erechter Vertro g s-
^^^r^1r..-^ ^--^:^L ^- l.l-- ^^9tt5lLlllull9 ttr lurLr rur r KUr il rur r.

ool Gemöß $1 Abs. I Nr. I Buchst. o. GrEStStruhurG NW wird der
Erwerb eines Grundstücks, dos unmittelbor zur Errichtung oder
Erweiterung einer Betriebsstötte verwendet werden soll, von der
Besteuerung noch dem Grunderwerbsteuergesetz ousgenommen,
wenn hinsichtlich Loge und Funktion der Betriebsstötte weitere - hier
nicht streitige - Vorqussetzungen erfüllt sind. lst ein Betrieb bereits
vorhonden und wird er ouf dos erworbene Grundstück or
dehnt, so liegt eine Erweiterung der Betriebsstötte im Sinne dieser
Vorschrifi vor. Doß ouf dem erworbenen Grundstück Boumoßnoh-
men durchgeführtwerden, ist nichterforderlich. Es genügt,wenn die
dort vorhondenen Einrichtungen für die Unternehmensvergröße-
rung verwendet werden (Joochim Longe, Grunderwerbsteuer
Nordrhein-Westfolen 6. Aufl., Rdn.23O; Erloß d. Finonzminisieriums
Niedersochsen v. 28.7.1981-S 45ll - 5 - 35, DB 1981,2301,23021.
Der Kou{ des Grundstücks in B. diente einem solchen vom Geselz
begünstigten Zweck.

bb) Die Steuerbefreiung noch dieser Vorschrift setzt weiter vorous, doß
der Erwerber selbst dos Grundstü ckzur Errichtung oder Erweiterung
einer eigenen Betriebsstötte verwenden will (BFH BSIBI ll 1975,391;
1980,755,756;FG Münster EFG1972,600). Doher ist der Erwerber,
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der dos Grundstück einer Kopitolgesellschoft ols Betriebsstötte zur
Verfügung stellt, in der Regelselbstdonn nichtvon derSteuer befreit,
wenn er on der Gesellschoft moßgeblich beteiligt ist (BFH BSIBI ll
1980,755,7561.Der Beklogte hötte den Klöger ols dessen Beroter
do her do ro uf hinweisen m üssen, doß m ii einer Gru nderwerbsteuer-
befreiung grundsötzlich nur bei Erwerb des Grundstücks durch die
dos Unternehmen betreibende GmbH gerechnet werden konnie.

Allerdings vertritt die Finonzverwoltung die Auffossung, die Sfeuer-
befreiung könne beiVerpochtung des Grundstücks on eine Tochter-
gesellschoft ouch donn in Anspruch genommen werden, wenn on
beiden Unternehmen dieselben Personen beteiligt seien; kleinere
Abweichungen im Beteiligungsverhöltnis stönden der Befreiung
nicht entgegen (Erloß des Finonzminisieriums Nordrhein-Westfolen
v.25.2.1971- S 45ll -17 -VC 4, miigeteilt bei Longe, o.o.O., S.l62i
vgl. ouch die Einspruchsentscheidung des Finonzomts Poderborn
v.4.3.1988 o. E.). Der Beklogte hötte sich noch dem von der Finonz-
verwoltung insoweit gewöhrten Spielroum erkundigen, den Klöger
über die einschlögige Proxis belehren und ihm ou{ dieser Grund-
loge einen möglichen Gestoltungsvorschlog unterbreiten müssen.

c) Auf dieser rechtlichen Grundloge wird dos Berufungsgericht den
Sochverholt zunöchst oufzuklören und sodonn zu beurteilen
hoben, ob der Beklogte seine vertrcglichen Pflichten ols Steuer-
beroter schuldhoft verletzt hot.

3. Dem Klöger ist ein Schoden entstonden, wenn und soweit sich seine
ietzige Vermögensloge, verglichen mii derienigen, die eingefreten
wöre, wenn der Beklogte ihn zur Grunderwerbsteuerbefreiung soch-
gerecht beroten hötte, ols ungünstig dorstellt. Der Klöger beonstondet
nicht die Betriebsoufspoltung, sondern mochi lediglich geltend, die
G ru nd erwerbsteuerbef rei u n g hötte trotzd em erreichi werd en kö n nen.
Doher kommt es nur dorouf on, ob die Grunderwerbsteuerbefreiung
steuerliche Nochteile - etwq im Bereich der Einkommen-/Körperschoft-
oder der Gewerbesteuer - zur Folge gehobt hötte, durch die dieser
Steuervorteil gonz oder teilweise oufgezehrt worden wöre. Do die
Grunderwerbsteuer ouf verschiedenen Wegen hötte eingesport wer-
den können - Erwerb des Grundstücks durch die GmbH oder Ande-
rung der Beteiligungsverhöltnisse on der GmbH -, muß der Klöger
erklören, fürwelchen der beiden in Betrocht kommenden Vorschlöge er
sich entschieden hötte. Dos ist bisher nicht geschehen. Sein Vorbringen
konn nicht ous diesem Grunde ols unschlüssig behondelt werden;
denn der Klöger hötte ou{ diesen Mongel seines Vortrogs in den Tot-
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socheninstonzen gemöß $ 139 ZPO hingewiesen werden müssen. lhm
ist doher Gelegenheii zu geben, seine Dorlegung zu diesem Punkt zu
ergönzen.
Erst donoch ist die erforderlich Totsochengrundloge fur die Prüfung
gegeben, ob der Klöger infolge der fehlerhoften Berqtung steuerliche
Vorteile - etwo in Form höherer Abschreibungen - hot, die ihm bei
lnonspruchnohme der Grunderwerbsteuerbefreiung nicht zugeflossen
wören. Dies dorzutun und nochzuweisen, obliegt dem Beklogten
(vgl. Senotsurt. v. 3l.l.l99l - lX ZR 124/90, Gl 9'l, 85 : WM 1991,814,
Bl5 m.w.N.l.

4. Folls dos Berufungsgericht donoch einen Schodenersotzonspruch
be[oht, wird es ouch zu prüfen hoben, ob der Klöger bereits i^tzt
Zohlung vom Beklogten verlongen konn. Dergeltend gemochte Sc',.
den besteht o I lein in einer Verbind lich kei l. Zwor geht der zu nöchst o uf
Befreiung von der Schuld gerichtete Anspruch gemöß $ 250 SoIz 2
BGB in einen Scho denersotzo nspruch ü ber, wen n der Schöd iger - wie
im Streitfoll - die Leistung ernsthoft und endgültig obgelehni hot
(BGH, Urt. v.ll.6.1986 - Vlll ZR 153/85, WM 1986,1115,1114v.2.4.1987
- lX ZR 68/86,GlB7,B0:WM 1987,725,726;v.9.ll.l9BB - VlllZR 3]0/
a7 Nt t\^/ loQo rrrA 111A. ,, nA ) 1QOl_ Vl 7P ??l /RO Nl l\A/ lc?l ).l|4lV// l\JYy l/V/t lLl9l lLtvl v.Lv.L.tl /t vtt t lJ tlLvt tr'

Dos seizt o bervoro us, doß der Klö ger totsoch lich m it einer Verbind lich-
keit beschweri ist, die Forderung des Steuerfiskus olso erfüllen muß
(vgl. Urt. v.ll.6.1986 o.o.O. und v. 9.ll.l9BB o.o.O.). Hier hot der Klöger
den Steuerbescheid mit der Kloge ongegriffen. Wer die Forderung,
von der er Befreiung verlongt, selbst mit einem Rechtsbehelf bekömpft,
bringt dodurch grundsötzlich zum Ausdruck, doß er deren Beseitigung
noch für möglich, den ,Anspruch des Dritten qlso für nicht endgültig gesi-
chert hölt. Solonge der Klöger gegen den Besiond der Steuersr )
vorgeht, hoi er folglich kein berechtigtes lnteresse doron, von seinem
Schuldner bereits Zohlung zu erholten. In einem solchen Folle ist grund-
sötzlich die Kloge ouf Feststellung der Ersotzpflicht der richtige Weg
(vgl. BGHZ 79,76,78;BGH,, Urt. v. 13. 1.1982- lVo ZR 162/80,WM1982,
447, 449it. Ob donn etwos onderes gilt, wenn der Anspruchsteller
infolgeeinerVollsireckung des Driften oderzu deren Abwehrschon hoi
leisten müssen (vgl. dozu BGH, Urt. v. 12.6.1992 - V ZR 106/91, WM
1992,1671,1673lt, ko n n d o h i n g estel lt b lei ben; den n ei nen solchen So ch-
verholt hot der Klöger nicht behouptet.

5. Sollte dos Berufungsgericht donoch eine Hoftung des Beklogten be-
iohen, wird es ouch zu prü{en hoben, ob den Klöger ous den in der
Revisionserwiderung genonnten Gründen ein Mituerschulden on der
Entstehung des Schodens trifFf.
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Anmerkung zum BGH-Urteil v. 10. 2.1992

Solonge der Mondont dorouf vertrouen dorf, doß die Berotung richtig
wor und Steuern nicht onfollen, konn die Erhebung einer Festsiellungs-
klo g e zu r Veriö h ru n g su nterbrech u n g n icht verlo n gt u n d erwo rtet werden.
Ob der Hinweis des Senotes richtig ist, doß frühestens mit Zugong des
Steuerbescheides der Schoden und domii der Veriöhrungsbeginn ein-
trete, bleibt zweifelhoft. Entscheidend erscheint dos erstmolige Auf-
greifen des Steuertotbestondes durch die Finonzverwoltung oder - in
Ausnohmefollen - ouch die Kenninis des Mondonten von derfehlerhoften
Berotung zu sein, wenn dos Steuerschuldverhöltnis ($ 38 A0) unzweifel-
hoft besteht (vgl. G11992,318 f.r EWiR 1993,791.

Steuerberolerregreß
- Schoden
- fiktive Fino nzgerichtsentscheid u ng
- Gru nderwerbsteuerbe{reiu n g
(OrG Düsseldorf, Urt.v.16.5.1992 - 13 U 159/91)

Leitsötze:

l. lst in einem Schadenersoizprozeß die Beoniwortung der Froge, ob
dem Mondonten ous der Verleizung von Steuerberoterpflichten ein
Schoden entstonden ist, dovon obhöngig, wie die Enischeidung eines
Gerichts ohne diesen Fehler ousgefollen wöre, so ist nichi dorouf ob-
zustellen, wie dos Gericht totsöchlich entschieden hoben würde,
sondern dorou{, wie es noch Ansicht des über den Schodenersotz-
onspruch nunmehr erkennenden Gerichts richtigerweise hötte ent-
scheiden müssen. - Der Senot folgt insoweii der std. Rspr. des BGH
(BGHZ 72/328; WM 85/203).

r-
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2. Für den Begriff der obgetrennten Wohnungseinheit im Sinne des
Gesetzes zur Grunderwerbssteuerbefreiung von Einfomilienhöusern
und Eigentumswoh nungen vom 11.7.1977 isI Grundvoro ussetzung, doß
die betreffenden Röumlichkeiten Wohnröume sind. Dos sind sie nicht,
wenn die Belichtungs-, Belüftungs- und Sichverhöltnisse nurdenen von
Kellerröumen entsprechen und ouch die Mindestdeckenhöhe nicht
eingeholten ist.

Aus den Gründen:

l. lm Vordergrund des Rechtsstreits steht die Froge, ob ein Fehler des
Beklogten beiden ihm von den Klögern übertrogenen Steuerberoter-
oufgoben zu einem Schoden gefuhrt hot. Ein dem Beklogten onzulo-
stendes Fehlverholten ist gegeben und liegt unstreitig dorin, doß e, ,s
versöumt hot, wegen der Nochforderungen v. 13.3.1986 bzw. gegen
die zugehörigen Einspruchsentscheidungen fristgerecht zu erheben.
Steht somit ein Fehler fest, so ist weiter zu prüfen, wos bei'ordnungs-
gemößer Klogeerhebung geschehen wöre. Wenn in einem Schoden-
ersolzprozeß die Beontwortung der Froge, ob dem Klöger ous dem
Verstoß des Beklogten gegen seine Beroterpflichten ein Schoden ent-
sto nden isi, dcvon o bhö ngt, wie die Entscheid u nq eines Gerichts oh ne
diesen Fehler ousgefollen wöre, so ist noch stöndiger Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs nicht dorouf obzustellen, wie dos Gericht tot
söchlich entschieden hoben würde, sondern dorouf, wie es nqch
Ansicht des über den Schodenersqtzonspruch nunmehr erkennenden
Gerichts richtigerweise hötte entscheiden müssen (BGHZ 72/328,330;
BGH WM 85/203,204 erneut bestötigend Urteil v.26.1.1989 - lX ZR
BllBB in BGH Rechtsprechung - Zivilsochen,g249 BGB, Schoden l:
Gl B? 791. Dem liegt der Gedonke zugrunde, doß den Klögerr
Wege des Schodenersotzes nicht mehr zugesprochen werden dorf,
ols dos, worouf sie rechtmößig, d. h. noch moteriellem Steuerrecht,
Anspruch hoben. Hoben die Kloger keinen Anspruch ouf Grund-
erwerbssteuerbefreiung, so steht ihnen gegen den Beklogten ouch
kein Schodenersotzonspruch zu. So ober ist es vorliegend.

Dos Finonzgericht hötte den Klögern die beontrogte Grunderwerbs-
steuerbefreiung oufgrund des Geseizes zur Grunderwerbssteuer-
befreiung beim Erwerb von Einfomilienhöusern und Eigentumswoh-
nungen vom 1,l.7.1977 richtigerweise versogen müssen. Und so hoi es
o uch totsöch lich entschieden. Zu r Ableh n u ng d ieses Antro ges wo r dos
Finonzgericht befugt,weil es die betreffenden, den Klöger ungünstigen
Bescheide gemöß g 68 FGO in ein onderes die Klögerin betreffendes
Verfohren miteinbezogen hot. Diese Verfohrensweise diente deren
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lnteressen und heilte die Versöumung der Klogefrist. Domit wor dos Fehl-
verholten des Beklogten ousgeröumt. Die Ansicht der Klöger, bei einem
eigenstöndigen Klogeverfohren über diesen Antrog würde ihnen, wie
dos Ergebnis der Beweiso ufno h me im vorliegenden Zivilrechtsverfo hren
zeige, Gru n d erwerbssteuerbef rei u n g g ewö h rt wo rd en sei n, ist u nzutref-
fend. Die Klöger stützen sich ouf den Begriff der,,obgetrennten Woh-
n u ngsein heit'j gehen do n n o ber in ih rer weiteren Arg u mentotion n u r von
derAbtrennung ols solche ous und übersehen, doß es sich zunöchsi und
grundsötzlich um eine Wohnung im Sinne dieser Bestimmungen hondeln
muß. Es mog untersielltwerden und ist noch dem Beweisergebnis sogor
onzunehmen, doß der Finonzbeomte P die Froge der Abgetrenntheit
befoht und dementsprechend die Behörde Befreiung gewöhrt hoben
würde. Dobei mog vernochlössigt werden, doß dem Zeugen A. nur die
Ermittlung der iotsöchlichen Gegebenheiten oblog, nicht ober die sich
onschlie0ende behördliche Entscheidung. Ob diese zugunsten der Klö-
ger o usgefo I len wö re, ist indes, wie geso gt, n icht entscheidend. Der Senot
muß vielmehr selbstöndig prüfen, ob mit der Abtrennung bereits der
Begriff einer obgetrennten Wohnung erfüllt wor.

Dos wor nicht der Foll. Wie der Bundesfinonzhof in seiner Entscheidung v.
5.10. i9B4 - lll R 192/83 - Bundessteuerblott 85, Teil ll, S. l5l dozu über-
zeugend ousführt, fehlt eine Legoldefinition für den Wohnungsbegriff ols
solchen und hondelt es sich methodisch um einen unbestimmten Rechts-
begriff, beidem besondere Umstönde,wie dieWohnungssituotion in der
Kriegs- und Nochkriegszeit sowie domit verbundene Anderungen der
Wohngepflogenheiten, ober ouch bouliche Gestoltungen in ongemes-
sener Weise Berücksichtigung finden können. Dos führte in früheren
Johren zwor zwangsloufig zu einer onderen Bewertung ols heute. Woh-
rend früher mehr ouf die Zusommenfossung verschiedener Röume mit
besti m mter Zweckbesti m m u n g u n d totsö ch I ich em N utzen o bg estel lt wo r-
den ist, wird heute die boulich getrennfe, obgeschlossene Wohnungs-
einheit in den Vordergrund gestellt. Grundsötzlich ist iedoch noch wie vor
und in erster Linie er{orderlich, doß die Röumlichkeiien Wohnröume sind
und dies ihrer Bestimmung entspricht. Dos ist bei dem Obiekt der Klöger
nicht gegeben. lnsoweit ist der Auffossung im finonzgerichtlichen Urteil
beizu pf lichten, doß noch o I lgemeiner Verkeh rso uffossu ng dos Vorho nd-
ensein einer o usreichenden Bel üftu n g u nd Belichtu ng eine Gru ndvoro us-
setzu n g ist, der d ie u mstrittenen Rö u m I ich keiten hier nicht entsprechen. Die
Fensier sind mit Kellerschöchien umbout, olso lypische Kellerfenster, die
keinen Blick ins Freie gestotten.Auch die Deckenhöhe mitvon den Klögern
ongegebenen 2,30 m entspricht nicht der geforderten Mindesthöhe.
Desholb fehlen den betreffenden Raumlichkeiten die von einer normolen
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Wohnung zu erworienden Belichtungs-, Belüftungs- und Sichtuerhölt-
nisse. Mithin wird vorliegend nicht einmol der - noch heutigen Moß-
stöben zu beurteilende - Wohnungsbegriff ousgefullt. Dos ober
bedeutet' Auch noch Ansicht des über den Schodenersotzonspruch
entscheidenden Gerichts (des Senots) hötte dos Finonzgericht so ent-
scheiden müssen, wie es totsöchlich geschehen ist. Den Klögern ist
desholb ein Schoden noch moteriellem Steuerrecht nicht entstonden.
Domit entfollt gleichzeitig ein Schodenersotzonspruch gegen den
Beklogten ols ihre Sieuerberoter:

2. Avl die Froge derAbtrennung der Kellerwohnung kommt es bei dieser
Soch- und Rechtslcge miihin nicht mehr on. Allerdings hötte dos
Finonzgericht ouch diese Froge zum Nochteil der Klöger vernei^en
können. Domit diese Voroussetzung erfullt isi, muD es sich urfl er,,s.

douerhoft geschützien eigenen Wohnbereich hondeln, zumindesi
muß der gegenseitige bouliche Abschluß zweier röumlicher Einheiten
von einer gewissen Douerhoftigkeit sein. Doron fehlt es, wenn die
Trennung ohne besonderen Aufwond oufgehoben und wiedervorge-
nommen werden konn (BFH, BStBl85,Teil ll,l5lf m.w. N.). Sowores hier
und wird durch die totsöchliche Hondhobung belegt. Eine normole
Abtrennung cjer Roume cjes Keiiergeschosses zur oberen Wbhnung
hin, wie es on sich erforderlich gewesen wöre, wor noch dem Ergebnis
der Beweisoufnohme nichtvorhonden. Es wor lediglich ein Windfong
instolliert, der o us einzelnen Bouelementen bestond, die spöterwieder
demontiert wurden und sich ols Einzelteile noch in der Goroge be-
finden - möglicherweise, um zu einem spöieren Zeitpunkt eine solche
,Jrennung" erneut herzustellen. Dorous ober {olgt, doß ein boulicher
Absch luß der beiden Ein heiten nicht besieht u nd d ie Tren n u ng iederzeit
und ohne besondere Muhe hergestellt und ebenso wieder oufg
ben werden konn.

3. Die weiteren, neuen Vorwürfe der Klöger (ongeblich folsche Berotung
schon früher, fehlerhofte Vertretung beim Ortstermin) vermögen einen
Schodenersotzonspruch gegen den Beklogten ebensowenig zu
begründen. Mit dem zulelzl genonnten Argument berufen sich die
Klögerdorouf, der Beklogte hatte beiderOrtsbesichtigung durch den
Fino nzbeo mten P. do ro uf hinweisen m üssen, doß vorher eine rö u m liche
Abtrennung der beiden Wohneinheiten durch einen Windfong be-
stonden hobe. DosVerholten des Beklogten hotobernoch den obigen
Ausführungen zu keinem Schoden gefuhrt. Abgesehen dovon hot der
Beklogte bestritfen, von diesem Windfong gewußt zu hoben. Gegen-
beweis ist nichi eingetreien.
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I

Eine fehlerhofte Berotung seitens des Beklogten schon im Vorstodium ist
nicht substontiieri dorgeton. lnsbesondere fehlt es on einem Vortrog dor-
über, inwiefern der Beklogte in seiner Eigenschoft ols Steuerberqter Einfluß
ouf Gestoltung und Plonung gehobt hoben soll, wos vollkommen unüblich
wöre. Dogegen sprichtzudem, doß dos Houszunöchst on die Eheleute E.

vermietet wor, und zwot komplett einschließlich der umstrittenen Keller-
röume. Vom spöteren Mieier H. sind diese Röumlichkeiten noch Auszug
des Sohnes S. der Klöger ebenfolls wiedervoll ols Kellerröume mitbenutzt
worden, ohne doß der bis dohin gezohlte Mietpreis erhöht worden ist.
Dofür, doß noch dem Auszug der ersten Mieier oder zu irgendeinem
onderen Zeitpunkt mit dem Beklogten konkrete Gespröche dorüber
gefuhrt worden sind, ob und wie durch Schoffung einer neuen, obge-
trennten Wohneinheit die Voroussetzungen für eine Befreiung von der
Grunderwerbssteuer noch dem oben ongeführten Gesetz von 1977
erreicht werden konnten, bleiben die Kloger eine subsiontiierte Dorle-
gung schuldig.- Aberselbstwenn hierübergesprochen worden wöre, so
gehört es nicht zu den Berotungspflichten eines Steuerberoters, seinen
Mqndonten doneben noch dorüber zu belehren, wie die Abtrennung im
einzelnen technisch durchgeführt werden muß. Schlie0lich wurde selbst
bei einer solchen Fo I I g esio ltu n g ei n erstottu n gsfö h ig er Sch o den n icht ent-
stonden sein, weil ollein schon wegen Nichtousfüllung des Wohnungs-
begriffes mongels ousreichender Licht- und Beluftungsverhöltnisse die
Grunderwerbssteuerbefreiung richtigerweise hete versogt werden
müssen (s.o. Ziff. l).
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Steuerberolu n gsvertro g
- Berotung des geschöftsführenden Gesellschoffers
- Hoftung für Steuerschulden
(OLG Düsseldorf, U rt. v. 16. 4.1992 * 13 U 146 /9ll

Leitsötze (d.Verf.),

l. Der Steuerberotungsvertrog mit einer Gesellschoft verpflichtet ouch
zur Belehrung des Geschofts{ührers hinsichtlich dessen evtl. persön-
licher Hoftung für Steuerschulden und Soziolobgoben der Gesell-
schoft.

2. Einebesondere Eindringlichkeii oder Wiederholung der Belehrung rst
nicht notwendig.

3. Der Steuerberotungsvertrog verpflichtet nicht zur Uberwochung des
Zohlungsverkehrs im Hinblick ouf die vorrongige Zohlung der Steuer-
schulden; dies muß gesondert vereinbort werden.

4. Fehlerhofte Zukunftsprognosen und die Bewohrung vor einem früh-
-^:!:^^-^- 7.,^^-* ^-l^-..^L ^r^L--:- l--:---^...--a.^Ll:^l^ --'7..^^.---- ^-zuil rgur rril r LUsu il il ilcr rur uLr r 519l rer |il Kcil tgil t ut suLl iltLileil 4u5u il il ilet t-
hong mit Pflichverletzungen des Geschöftsführers zurAb{ührung von
Steuern und Soziolobgoben.

,Aus den Gründen:

Der Senotteilt dem rechtlichen Ausgongspunkt des Lo ndgerichts, doD der
Beklogte oufgrund des ihm erteilten Auftroges zur loufenden steuerlicl^ ',

und wirtschoftlichen Berotung der Gesellschoft (Ziff.3 des Bestötigungs-
sch reibens v. 27. 5.19871 in Verbind u n g m it der ebenfo l ls ü bernom menen
betriebswi rtsch oftl ich en Berotu n g d er Gesch öftsf ü h ru n g d er Fi rm o lzi{+. 2
d ieses Sch reibensl gleichzeitig die vertrogliche Verpflichtung übernom-
men hot, ouch die steuerlichen Belonge des Klögers in seiner Eigenschoft
ols geschöftsführender Gesellschofter der Firmq im Auge zu beholten und
steuerliche Nochteile von ihm qbzuwenden. Dos gilt iedenfolls insoweit,
ols die sieuerlichen Belonge des Klögers, vor ollem eine im Steuerrecht
normierie eventuelle persönliche Hoftung für Steuerschulden der Gesell-
schoft, eng und untrennbor mit den steuerlichen Problemen und Frogen
der Gesellschoft selbsiverknüpftworen. Erst die Nichttilgung der Steuer-
rückstönde durch die Gesellschoft konnte die persönliche lnonspruch-
nohme des Klögers ols deren Geschöftsführer für eben diese Steuer-
schulden ouslösen. Desholb besiond eine unmittelbore vertrogliche
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Pflicht des Beklogten dem Klöger gegenüber dohingehend, diesen so zu
beroten, doß bei Befolgung dieser Rotserteilung dessen persönliche
Inonspruchnohme durch die Finonzbehörden für Steuerschulden der
Gesellschqft nichr in Froge kom. - Dies gilt nicht nur für qbzuführende
Steuern, sondern gleichermoßen für die von der Gesellschoft zu zohlen-
den Soziqlobgoben (Arbeitnehmerqnteilef deren Nichtqbführung die
gleichen Folgen ouslöst.

Eine Hoftung des Beklogten ous positiverVertrogsverletzung des Beroter-
vertroges setzt hier vorous, dofl der Klöger über sein persönliches Hof-
tungsrisiko ols Geschöftsführer der Gesellschoft totsöchlich nicht oufge-
klört worden ist. Diesen Nochweis hot der Klöger nicht geführt. Seine in
der Berufung vertretene Rechtsonsicht, es sei Soche des Beklogien, dorzu-
legen und zu beweisen, doß er (Beklogierl die notwendigen Hinweise
gegeben hobe, ist verfehlt. Derienige, der einen zur umfossenden Beleh-
rung und Aufklörung Verpflichtelen h.B. Rechtsonwolt, Notor, Wirt-
schoftsprüfer, Steuerberoterl ouf Schodenersotz in Anspruch nimmt, weil
dieserseine Pflichten nichtgehörig erfüllthobe,trögtfürdieses Unterlossen
die Beweislost, wenn ihm domit quch der Beweis einer negotiven Totsqche
oufgebürdet wird. Der Senot folgt dieser in Literotur und Rechtsprechung
inzwischen einheitlich vertretenen Ansicht (Spöth, Die zivilrechtliche
Hoftung des Steuerberoters, 3. Aufl., Zusommenfossung S. 455r Gröfe-
Lenzen-Roiner, Steuerberoterhoftvng,2. Aufl., Rdn.336r BGH MDR 85/
39 5, 87/ 666, 87/ 840). Die Schwierig keit des sog en o n nten N egof ivbewei-
ses istdodurch zu beheben, doß die ondere Pqrtei noch Loge des Fqlles die
Behouptung substontiiert bestreiten und dieienige Portei, welche die
Beweislost trögt, die Unrichtigkeit der Gegendorstellung beweisen muß
(BGH MDR 861652 m.w.N.).

Unier Berücksichtigung dieser Erwögungen hot der Klöger eine mon-
gelnde Aufklörung über sein persönliches Hoftungsrisiko nicht zu
beweisen vermocht. Vorliegend hot der Beklogte zunöchst schriftsötzlich
vorgetrogen, der Klöger sei wiederholt, ouch im Beisein der Zeugin ouf
seine persönliche Hoftung bei Nichtobführung von Steuern und Abgo-
ben hingewiesen worden. Zum Teil hot er dem eine nöhere zeitliche Ein-

grenzung oder sogor eine genoue zeitliche Einordnung beigegeben.
Nochdem diese Zeug in erstinsto nzlich vernom men worden ist u nd hierbei
mehrere genou bezeichnete und nöher erlöuterte Gelegenheiten ge-
schildert hot, bei denen dem Klöger die notwendigen Hinweise zu einer
eventuell drohenden persönlichen Hoftung erteilt worden seien, hot der
Beklogte sich diese für ihn günstige Zeugenoussoge zu eigen gemocht.
Doron konn im Hinblick ouf seine Ausführungen in der BerufungsbegrÜn-
dung kein Zweifel bestehen. - Der Klöger hötte mithin beweisen mÜssen,
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doß beiden verschiedenen,vom Beklogten konkret behoupteten und von
derZeugin bestötigten Gelegenheiten, beidenen die notwendigen Hin-
weise erfolgt sein sollen, diese totsöch lich nicht stottgef unden ho ben, der
entsprechende diesbezügliche Totsochenvortrog des Beklogten miihin
insgesomt unrichtig ist. Diese Beweis hoter nichtzu führen vermocht. Dozu
im einzelnen:

DerAussoge derZeugin zufolge ist schon beidem einleitenden Gespröch
zwischen den Porteien, dos zur spöteren Auftrogserteilung und dem
onschließenden Bestötigungsschreiben v. 27. 5.1982 geführt hot, dorouf
hingewiesen worden, für die Zohlung von Steuern und Abgoben der
Gesellschqft müsse der Klöger ols deren Geschöftsführer unter Umstön-
den ouch persönlich einstehen. Bei diesem ersten Gespröch, dos in rer
Wohnung des Klögers gefuhrt worden sein soll, wor noch Dorstelru,,..
der Zeugin keiner der übrigen Zeugen onwesend. Auch der Klöger be-
houpiet nichts Gegenteiliges. Schon von doher gesehen sind die Aus-
sogen oller onderen Zeugen nicht geeignet, diesen Teil der Zeugen-
oussoge in Froge zu stellen, geschweige denn zu widerlegen. Wenn sie
im übrigen dovon sprechen, der KIöger hobe sich bei onderen, spöteren
Gespröchen, ols der Zusommenbruch des Unternehmens unstreitig un-
nnit,telbcr be'rorstcnd, erstcunt über seine dcbei cngesprochene even-
tuelle persönliche Hoftung gezeigt, so mog dies zuireffen. Dem konn ober
kein Aussogewert dorüber beigemessen werden, wos dem Klöger tot-
sochlich bekonnt wor oder nicht. - Eine besondere Eindringlichkeit oder
gor Wiederholung der Berotung konn nicht gefordert werden, weil soch-
gerechte Unterscheidungen für den Grod des Einwirkens ouf den Klöge1
den erteilten Hinweis zu beochten und sich entsprechend zu verholten,
nicht möglich sind (BGH MDR 87/6661. - Bei dem bisher oufgezeigren
Beweisergebnis ist er schon ollein desholb fur die behouptete Verlet;.
von Beroterpflichten beweisföllig geblieben. Dies könnte onders zu be-
urteilen sein, wenn die Zeugin ungloubwürdig wöre oder ihre weiteren
Bekundungen in Verbindung mit den Aussogen der übrigen Zevgenfrolz-
dem eine insgesomt gegenteilige Schlußfolgerung erlouben würden.
Beides ist, wie noch im einzelnen ousgeführt wird, nichi der Foll. .. . ..
... .. Eine Hoftung des Beklogten ist entgegen der vom Klöger vertrete-
nen Ansicht weiterhin nicht dodurch ousgelöst worden, doß er den
Zohlu n gsverkehr nicht überwqcht u nd hierbei nicht für vorro ngige Zo hlung
derienigen Schulden gesorgt hot, die im Folle der Nichtzohlung eine
persönliche Hoftung des Klögers in seiner Eigenschoft ols Geschöftsführer
der Gesellschoft ouslösen konnte. Diese Arbeiten woren nicht lnholt des
dem Beklogten erteilten Auftroges. Dos folgt in erster Linie ous dessen
Bestötigungsschreiben v.27.5.1982 Es gibt unstreitig die dem Beklogten
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übertrogenen Aufgoben richtig wieder. Die Uberwochung des Zohlungs-
verkehrs ist dorin nicht genonnt. Dos steht in Einklong mit der beschwore-
nen Aussoge der Zeugin, wonoch der Beklogte weder mit dem Zohlungs-
verkehr selbst noch mit dessen Uberwochung beoufirogi wor. - SchlieD-
lich broucht der Beklogte fur die persönliche lnonspruchnohme des
Klögers wegen nicht obgeführter Steuern und Soziolobgoben (Arbeit-
nehmeronteile) nichi etwo desholb einzustehen, weil er ihn ouch sonst
folsch beroten hct. Diesbezuglich wirft der Klöger ihm vor, durch unrich-
tige Beurteilung der wirtschoftlichen Verhöltnisse der Gesellschoft hobe
er die Bonken zur Aufrechterholtung des Kreditrohmens veronloß1 wöre
dies nicht geschehen, so wöre Konkursreife bereiis im August 19BZ einge-
treten, olso zu einem Zeitpunkt, ols die hier umstrittenen Rückstönde noch
nichi bestonden hötten. Dieser Vortrog ist in seiner Gesomtheit unschlüs-
sig, zumol der Beklogte nichi vor Ende Moi 1987 lür die Gesellschoft totig
geworden ist. Er stellt eine reine gedonkliche Konstruktion dor. Sie beruht
ouf theoretischen Erwögungen und laßt ouDer ccht, doß bei einem
solchen Sochverholt die Gesomtsituotion entsprechend vorzuverlegen
und zu übertrogen wöre. Es ist nicht einleuchtend, ober ouch nicht vorge-
trogen,wesholb der Klöger bei einem früheren Zusqmmenbruch der Firmo
seine Geschöftsf ü h rerpf lichten zur Zohlvng von Steuern und Sozio lobgo-
ben weniger vernochlössigt hoben würde, ols wenn der Konkurs Monqte
spöter eingetreten wöre. - lm übrigen würde der Beklogte ouch donn
nicht o uf den hier streitig en Schodenersotz hoften, wen n seine o ngeblich
unrichiigen Beurteilungen der wirtschoftlichen Verhöltnisse und der
Zukunftsprognosen der Gesellschoft dozu gefuhrt höfie, doß der Konkurs
nicht schon im August 19BZ ongemeldet worden ist.

Ein solches schodenstifiendes Ereignis ist nicht mehr odöquot kousol für
die Nichtobfuhrung von Steuern und Soziolversicherungsbeitrögen in
den Monoten Dezemberl9BT und Jonuor l9BB. Es liegt oußerholb ieder
Wohrscheinlichkeit, doß der Klöger wegen der durch folsche Prognosen
pp. ermöglichten Aufrechterholtung des Geschöftsbetriebes die ihm
gesetzlich obliegende Pflicht zur Abführung von Steuern und Soziol-
obgoben trotz unstreitig vorhondener Mittel nicht erfüllt hot. Würde mon
einen anderen Stondpunkt einnehmen, so wöre die Grenze, bis zu der
eine Hoftung dem Schödiger noch zugemutet werden konn, über-
schritten. Vom Schutzzweck der vom Beklogten übernommenen vertrog-
lichen Verpflichtungen ist es nicht gedech, doß er (Beklogter) im Folle un-
richtigerwirtschoftlicher Bewertungen und Zukunftsprognosen (erstellt mit
dem Ziel, der Firmo weitere Kredite zu verschoffen und sie so vor einem
Zusommenbruch zu bewohren) ouch für den Schoden hoftbor sein soll,
der dodurch entsteht, doß der Klöger in einem Bereich, den er eigen-
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verontwortlich zu gestolten und zu Überwochen hot, seine gesetzlich fest-
gelegten Pflichten ols Geschöftsführer verletzt.

Bei dieser Soch- und Rechtsloge broucht der Froge nicht nochgegongen
zu werden, ob nicht sogor im Folle nicht ordnungsgemößer Belehrung
des Klö gers ü ber sein persön liches H oftu ngsrisiko o ls geschöfts{ü h render
Gesellschofier eine Hoftung des Beklogten gleichwohl entfollen würde.
Dies könnte nömlich in Anwendung von 9254 BGB desholb der Follsein,
weil die Verletzung elementorer Geschöftsführerpflichten seitens des
Klögers die sogor strofrechtlicher Ahndung unterliegt ($266o SIGB),
möglicherweise ols derort schwerwiegend zu beurteilen ist, doß dem-
gegenüber eine mongelnde Aufklörung durch den Beklogten lediglich
über die Folgen solchen Fehlverholtens ols Verursochungsfoktor gonz
zurüchritt, so doß der Klöger für'den hier geliend gemochten Scho' ,n
letztlich ollein einstehen mu0. Noch clledem hot die Berufung des Be-
klogten Erfolg und muß die Kloge obgewiesen werden. Dos gilt für den
geltenden Zohlungsonspruch ebenso wie für den entsprechenden Frei-
siellungsonspruch sowie fur die begehrte Feststellung, gegen deren
Zulössigkeit keine Bedenken besiehen (BGH MDR92/761.

Veriöhrungseinrede
- Gelegenheii zu oußergerichtlicher

Erledigung
- Anwoltsregreß
(OLG Homm, Urt. v. 21. 3.1991 - 28 U 208/901

Leitsotz (d.Verf.)'

Droht beim Anwoltsregreß Veriöhrung, muß dem Kollegen nicht Gelegen-
heit zur oußergerichtlichen Erledigung gegeben werden. ($ 19 Abs. 4 der
Stondesrichtlinien, $ IZZ Abs. 2 Nr. 2 BRAOI.

Aus den Gründen:

Ein etwoigerSchodenersotzonspruch der Klögerin gegen den Beklogten
wor gem. $ 5l BRAO mit Ablouf des27.l2.l9|9, nömlich drei Johre noch
Entstehung des Anspruchs, veriöhrt, do der Schoden dem Grunde noch
schon mit dem Eingong der Widerkloge bei Gerichl om 27.12..1986 ent-
stonden ist. Bereits dodurch hotsich die Vermögensloge der Klögerin ver-
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schlechtert (vgl. BGH NJW 1985, il5l/1152). Dobei isi für den Veriöhrungs-
beginn ohne Bedeutung, doß sich die Vermögensloge der Klögerin mit
dem Fortgong des Prozesses durch die Entstehung weiterer Gebühren
noch verschlechtert hot, do ouch diese spöter ongefollenen Kosten
odöquote Folge der in der gerichtlichen Geltendmochung einer veriöhr-
ten Forderung liegenden Pflichverletzung gewesen sind. Als selbstöndig
zu wertende neue PflichVerletzungen des Beklogten liegen insoweit nicht
vor. Die erst om 20.2.1990 eingegongene Kloge konnte die Veriöhrung
nicht mehr unterbrechen.

Die Berufung ouf Veriöhrung ist dem Beklogten nicht desholb verwehrt,
weilerdie Klögerin nichtouf den gegen ihn bestehenden Schodenersotz-
onspruch und dessen Veriöhrung hingewiesen hot, denn derVeriöhrungs-
eintritt des Primöronspruchs beruht nicht ouf der Verletzung der Hinweis-
pflicht. Die Belehrungsbedürftigkeit des Mondonten und die Belehrungp-
pflicht des Anwolts entfollen nömlich, wenn der Mondont rechtzeitig vor
Ablouf der Veriöhrungsfrist einen zweiten Anwolt gerode mit der Verfol-
gung von Regreßonsprüchen gegen den ersten Anwolt beouftrogt (vgl.
Borgmonn/Houg, Anwoltshofiung, 2. Aull., $ 49 Anm. 4 c m.w. N., BGH
NJW l9B5,ll5l/1152). Die Klögerin hot spötestens om 11.12.1989 Rechts-
onwoltSch. mitder Prüfung ihrer Regreßonsprüche gegen den Beklogten
wegen Verletzung des Anwolisvertroges beouftrogt. Aus dem Schreiben
des Rechtsonwolts Sch. v. 11.12.1989, in dem dos Dotum der Widerkloge
- 23.12.1986 - mehrfoch erwöhnt ist, ergibt sich, do0 Rechtsonwolt Sch.
gegen den Beklo gten Schodenersotzo nsprüche wegen der d u rch d iesen
verspötet erhobenen Widerkloge im Vorprozeß geltend mochen sollte.
Zwischen der Beouftrogung des Rechtsonwolts Sch. und dem Eintritt der
Veriöhrung des Primöronspruchs gemö0 $51 BRAO mit Ablouf des
27.12.1989 bestond ouch noch hinreichend Zeil lür eine ousreichende
rechtliche Belehrung der Klögerin und Einleiiung der zur Wohrung ihrer
lnteressen erforderl ichen Mo{Jno h men.

Die Klögerin konn sich ouch nicht ouf $ 19 Abs. 4 der Stondesrichtlinien
zu $177 Abs. 2 Nr. 2 BRAO berufen, dem Beklogten donoch Gelgen-
heiten zur oüßergerichtlichen Erledigung nur gegeben werden soll, wenn
dqs lnteresse des Mqndonten dies gestottet. Hier ging dos lnteresse der
Klögerin doron, doß ihre Ansprüche gegen den Beklogten nicht veriöhr-
ten, in iedem Follvor.
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Gl Leitsötze

Wiedereinsetzung / Fristenkontrolle /Angestellter Anwolt /
Anwoltspersonql / Unterschriftenkontrolle

1. Zur Abgrenzung zwischen selbstöndiger und eigenverontwortlicher Beor-
beitung eines Rechtsstreits durch den ongestellten Rechtsonwolt des Prozeß-
bevollmöchtigten einerseits und lediglich untergeordneter Hilfstötigkeit
ondererseits.

2. DiedemAnwoltspersonolouferlegteKontrolleousgehenderSchriftsötzeoui,
dos Vorhondensein der Unterschrift hot nicht die Pflicht zur Prüfung zum
ln ho lt, ob ein postu lotionsfa higer Rechtso nwo lt u ntersch rieben hot.
(BGH, Beschl. v. l.4. 1992 - Xll ZB 21/921

Auskunft I Vollstreckr.rng / betogter Steuerberoter / lebensbedrohlicher
Zeitdruck (Streß)

I . lst ein betogter Schuldner Verköufer einer Steuerberoterproxis) zur Auskunff
ous seinen Büchern über eine Reihe von vertrogswidrig weiter durchgeführ-
ten Steuerberotungsföllen (erzielte Gebuhr) verurteilt, so ist er im Rohmen der
Zwcngs',,ollstreckung zur" A.uskun{t {un..,ertretbcre Hcndlung, $ 888 ZPO)
ouch donn verpflichtet, wenn ervortrögt, durch die Auskunftserteilung könne
er oufgrund seines Herzleidens in einen lebensbedrohlichen Zustond gero-
ten oder intellektuell überbeonsprucht werden.

2. Die Auskunft konn nömlich, ouch wenn es sich wegen der Versicherung der
Vollstandigkeit um eine unvertretbore Hondlung hondelt, unter Zuhilfe-
no h me von so ch ku nd ig en H i lfspersonen erteilt werden. Der Sch u ld ner bro u-
cht ouch nicht unter Streß (Zeitdruck) zu orbeiten, er konn Ruhepousen einle-
gen.

{OLG Koblenz, Beschl.v. 10.2.1992 - 5 W 73/92 - VersR 1993, 329}

Bonkhqftun g / Bouherrenmodell / Wissensvorspru n g

Ubernimmt eine Bonk sowohl die Globolfinonzierung eines Bouherrenmodells
ols ouch die Zwischenfinonzierung der einzelnen Anleger, so begründet dieser
Umsiond ollein keinen zurAufklörung des Anlegers verpflichtenden schwerwie-
genden lnteressenkonflikt. Hierzu bedorf es der Dorlegung konkreter
Umstönde, die ouf eine lnteressenverstrickung zu Losien des Anlegers schlieflen
lossen.

Ein zurAufklörung verpflichtenderWissensvorsprung überspezielle Risiken des
Proiekies ist zu beiohen, wenn der Bonk bereits zum Zeichnungszeitpunkt
U mstönde bekonntworen, die dos Engogementzum Scheitern verurteilten. Dies
ist vom Anleger dorzulegen.
(OLG Köln, Urt.v. 26.2.1991- 22U198/90 RPKU 1.121/911
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r

Gl Leitsörze

Gl Hinweise

Steuerberoterhoftung / Veriöhrungsfrist / Veriöhrungsbeginn /
Belehrungspflichten

L Unterlöuft einem Steuerberoter ein Berotungsfehler, der erst bei der Außen-
prüfung des Finonzomtes mit Schlußbesprechung oufgedecktwird, so löuft
erst ob diesem Zeitpunkt die Veriöhrungsfrist. Doron öndert nichts, doß der
Steuerberoter donn noch weiter ouftrogsgemöß fur den Mondonten tötig
bleibt. Der Mondont ist bei einer solchen Betrochtungsweise hinreichend
geschützt, do der Steuerberoterverpflichtet ist, seinen Auftroggeber über die .

Regreßhoftung zu belehren.

2. Diese Belehrungspflicht entfCllt, wenn der Auftroggeber rechtzeitig vor
Ablouf derVeriöhrungsfrist im Hinblick ouf die Regreßfroge onwoltlich bero-
ten wird.

(OLG Koblen z, Urt.v. 25. 6.1992 - 5 U 97/92 - NJW-RR 1993, 4131

Der Bundesfinonzminister hot in zwei umfongreichen Erlossen vom ll.l. und
13. l. 1993 zu der Rechtsprechung des Großen Senotes des BFH zur Erbouseinon-
dersetzung und vorweggenommenen Erbfolge Stellung genommen und Konse-
quenzen gezogen. Ministeriolrot Dr. Gerd Stuhrmonn erlöutert diese für die Pro-
xis wichtigen Erlosse des BME Wegen der komplizierten Einzelregelungen in
den Erlossen und der kompetenten Erlöuterung von Stuhrmonn ist dos Werk für
die Steuerproxis sehr geeignet. Die Arbeit ist benutzerfreundlich, weil sie der
Gliederung der Erlosse folgt. (Gerd Stuhrmonn, Die neuen Erlosse zur Erbous-
einondersetzung und zur vorweggenommenen Erbfolge, B0 Seiten DIN A4,
38,80 DM, Dr. Peter Deubner Verlog GmbH, Köln, ISBN 3-88606-152-3)

I
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Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft 5,]9931

Amtspflichwerletzung d. FA

- Miwirkungspflicht
- Schötzung

Anerkenntnis
- d. Honororforderer

Bonkhoftung

- Aufklörungspflichten, Kopitolo nleger
- Bonkreferenz

- Prospekthoftung

Bouherrenmodell
- Bouherr/Geböudeerwerber
- Zwischenvermietung
: Einschrönkung d. Rspr.

Belehrungspflicht d. RA

- ü ber Literoturouffossungen

- Unterholtsprozeß

Belehrungspflicht d. SIB/WP
- Einfomilien- oder Zwei{omilienhous
- Gebührenhöhe

Berolung
- U mfo ng/Wirtschoftsberotung

Beschlognohmeverbot $ 9Z SIPO
- Geschöftsunterlogen

Beweislqst

- unterlossene Aufklö ru ng/Belehrung
- Ausforschungsbeweis

Beweislosl

- Honorozohlung

Dorlegungslost z. Regreßonspruch

- Schoden, g2B7 ZPO

Feststellungskloge

- künftiger Anspruch
- und FG-Proze0

Firmo

- ZvsoIz,,Revision"

Forderungsobtretung
- Verschwiegen heitspf licht

Frislenkontrolle

- Fristversöumnis, unverschu ldete -: Flucht i. d. Söumnis

- Unterschriftskontrolle

Goststöttenübernohmevertrog

Gesomtschuldner
- Boubetreuer, Treuhönder

GmbH
- Steuerhoftu ng d. Geschöftsf ührers

Honororonspruch d StB

- Auslogenpouschole, $ 16 StBGebV

- Buchführung
: Auslogenpouschole, $ 16 StBGebV

- P^k-^^.^+-
- Dotevgebühren

- Gebührenrohmen
: Buchführungshonoror

- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV
: nichtige -, Vergütungsonspruch

- Schreibgebühren, $ l7 StBGebV
- Zeitgebühren
: Dorlegungslost
: Vororbeiten für Steuererklörung

Honororonspruch d. WP
- Nichtigkeit d. Prüfungsvertroges

Kousolität

- f. Steuerhoftung

Kenntnis d. Steuerrechts

- Zwischenverm ietung, Bouherren model I

Kenntnis d. Zivilrechts
- BGH-Meinung

Kündigung d. Mondots
- fristlos, 9627 BGB
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Mustereinspruch

Nochbesserung
- noch Wechsel d. StB

Notor
- Belehrungspflichten
: Do rlegungs-Beweislost
: Miteigentü mer; Sicherun gshypothek

- Erfüllungsgehilfe d. Beteiligten
- Grundbucheinsicht
- Rechtskenntnis

- Vermögensvormund
- vertrogswidrige Zwischen rechte

Pflicht z. Anfroge b. FA

Proxisobwickler
' -{ lufungsbefugnis

Provisionsgeschöfte

- Untreue

Prüfungsouftrog

- nichtiger -, g 319 Abs. 2 Nr. 5 HGB

Rechtsonwolt

- Angestellter, neue Bundeslönder
- Berotungspfllchten
: Goststötten ü bern o h m evertro g

- Verg leich, Mo ndo nteninteresse

- Vertreter, $ 53 BRAO

Rechtsberotu ng/Rechtsbesorgun g

- d. GmbH
-d.WPArt.l$5Nr.2

i ( .'(indergeld

vorvertroglicher Regreßonspruch

- Veriöhrung d.

Revision

- durch WPG/StBerG

Schoden

- Dorlegungslosl $ 287 ZPO

- Gerichtsentscheid ung
- Steuerhoftung d. GmbH-Geschöftsf
- Steuervorteile
: rechtswidrige -

Schodenersotz
- Minderung d. Anschoffungskosten

Sequesler
- ordn ungsgemöße Verwoltung

Sozietöt
- irreführende Angoben, $ 3 UWG
: gemischte -

- überörtliche -
Sozietötsvertrog
- Regelungslückq Mondotsübernohme

Stondesrecht
- Gelegenheit z. Stellungnohme

Steuerberotu n gsvertro g

- wg. Hoftungsbescheid gg.
Geschöftsführer

Treuhönder
- Aufteilung d. Grundbesitzes
- Gesomtschuldner; Boubetreuer
- Mituerschulden d. Treugebers

- Rechnungslegungspflicht
- Veriöhrung f. RA-Treuhönder

Untreue

- verschleierte Provision

Vergleichsverwoher
- bestötigte Worenbestellun g

Veriöhrung, $51 BRAO
- vorvertrogliche Ansprüche
- {. RA-Treuhönder

- Veriöhrungsbeginn
: Beitritt z. Anlogemodell
: Teilkü ndigung, Vertriebsvertro g

Veriöhrung, $68 StBerG, $51o WPO
- Belehrungspflicht Uber eigene Fehler und

Veriö h ru n gsvorsch rift, Seku ndö ro nspru ch
: Anloß für -
: Ersterwerbermodell

- Veriöhrungsbeginn
: Bestondskroft
: Erloß d. Steuerbescheides
: m it Sicherheitsleistung
: Vermögensge{öhrdung,

Gewerbesteuerm inim ierung
: Wirtschoftsberotung
: Zugong d. Steuerbescheides
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Verjöhrung, $ 852 BGB, $19 BNotO
- Veriöhrungsbeginn

Vermögensvormund
- u ngewöh nliche Veriro gsgesto ltu n g

Versöumnisurteil
- Flucht i. d. Söumnis

Verschwiegenheit
- Forderungsobtretung

Verspötungszuschlöge
- teilweise Berufsunföhigkeit d. StB

Werbeverbot
- Drittwerbung

Wiedereinsetzung
- Rechtsirrtum
: Proxiso bwickler, Bef ug nisse

Wirtschoftsberotung
- Umfong d. -
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Wirtschoftsprüfer
D^{^^^^^L^:+ A 2'l.) u/1Q- usrwr rvgt I r9I, o vtz I rvu
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